
   

AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN 

 
Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen 

Die 6. Sitzung des Sport- und Bäderausschusses findet am 

Mittwoch, 17.08.2022, 17:00 Uhr, 

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,  57078 Siegen, Großer Sitzungssaal, statt. 
 
 
Die Beratungen zum Tagesordnungspunkt 1. öT finden in gemeinsamer Sitzung mit dem 
Bauausschuss statt. 
 
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Grundsatzentscheidung zum weiteren Vorgehen zur Planung, (Aus-)Bau und Fi-

nanzierung des Hallenbades Weidenau 
 
2. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.05.2022 
 
3. Fragestunde 
 
4. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung 
 
5. Anpassung der Badeordnung gemäß dem Beschluss des Rates vom 15.Juni 2022 
 
6. Mündliche Sachstandsberichte  
 
 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.05.2022 
 
2. VERSCHIEDENES 
 
3. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE 
 
 
Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter 
www.siegen.de abrufbar. 

 
Siegen, 05.08.2022 Der Bürgermeister 



Universitätsstadt AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN 
        Siegen 
 
 
 
 

N a c h t r a g s b e k a n n t m a c h u n g  
 

zur 6. Sitzung des Sport- und Bäderausschusses 

 am: 17.08.2022 

 um: 17:00 Uhr 

 Ort: Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 
  57078 Siegen, Großer Sitzungssaal 
 

Nachtrag: 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Fragen zur Vorlage 1001/2022 Hallenbad Weidenau 

- Anfrage der B'90/Grünen-Fraktion - 
 
1.2 Neubau Hallenbad Weidenau 

- Anfrage der Volt-Fraktion - 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Universitätsstadt Siegen unter 
www.siegen.de abrufbar. 
 
 
Siegen, 11.08.2022       Der Bürgermeister 
 
 

http://www.siegen.de/
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Universitätsstadt  
       Siegen 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 6. Sitzung des Sport- und Bäderausschusses 
 

 vom: 17.08.2022 
 
 von: 17:02 Uhr 
 
 bis: 20:12 Uhr  
 
 Ort: Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 
  57078 Siegen, Großer Sitzungssaal 
   
 
 
Anwesend waren: 
 
Vom Sport- und Bäderausschuss:  
 
Stv Bell, Achim als Vorsitzender 
Stv Eberlein, Birgit  
AM Gérard, Clara  
Stv Hähner, André  
Stv Hof, Felix  
AM Höfer, Gisela vertritt Biermann, Tim  
 (bis 20:03 Uhr; TOP 5. öT) 
AM Jüngst, Christian  
Stv Klein, Henning  
Stv Könen, Wolfgang Max  
AM Krombach, Ulrich  
Stv Rompf, Jürgen  
Stv Schmidt, Isabelle Cathrin  
AM Trefke, Manuela  
AM Uhlendorf, Jens  
AM Weber, Frank  
AM Weber, Luca  
 
Beratende Mitglieder: 
 
Stv Englert, Franz  
AM Hermann, Horst  
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AM Otto, Maik  
AM Strunk, Werner vertritt Krause, Xenia 
 
Aufgrund besonderer Einladung 
 
Für TOP 1. öT: 
Dipl.-Ing. Thomas Kalman, Geschäftsführer KRIEGER Architekten | Ingenieure GmbH 
Dipl.-Ing. Thomas Guszan, Projektleiter Firma Constrata Ingenieur-Gesellschaft mbH 
 
Als Zuhörer: 
 
Stellv. AM Randolf Peczinna 
Stellv. AM Norbert Bielich 
Stellv. AM Dieter Jüngst 
Stellv. AM Frank Wunderlich 
 
Von der Verwaltung: 
 
StR Fries 
StK Cavelius bis 18:30; während TOP 1 öT 
StBR Schumann bis 19:40 Uhr; Ende gemeinsame Sitzung 
Städt. VR Wagner  
VA Meyer bis 19:40 Uhr; Ende gemeinsame Sitzung 
VA Meier Schriftführerin 
 
Nicht anwesend waren: 
 
AM Biermann, Tim vertreten durch AM Höfer, Gisela 
Stv Schmidt, Sabrina    
IntRM Alghazali, Manaf    
AM Katz, Heike    
AM Krause, Xenia vertreten durch AM Strunk, Werner 
N. N. (Inklusionsbeirat),     
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 
1. Grundsatzentscheidung zum weiteren Vorgehen zur Planung, (Aus-)Bau und Fi-

nanzierung des Hallenbades Weidenau 
 

Vorlage Nr. VL 1001/2022  
 
Herr Kalman erläutert anhand der dem Protokoll beigefügten Präsentation die bisherigen 
Planungen, die aus dem Auftrag des Rates zur Modernisierung, energetischen Ertüchtigung 
und Instandsetzung des Hallenbades in Weidenaus mit Erweiterung der vorhandenen Was-
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serflächen, hervorgegangen sei. Er stellt dar, wie die drei Varianten jeweils Umsetzung fin-
den könnten und schließt mit einer Gegenüberstellung dieser ab. 
 
Im Anschluss gibt Herr Guszan Informationen zu dem möglichen Kostenrahmen für die drei 
Varianten. 
 
Im Anschluss an die Vorträge betont Herr Cavelius, dass die Stadt sich ein Projekt in dieser 
Größenordnung eigentlich finanzwirtschaftlich nicht leisten könne und verweist insbesonde-
re auf die jährliche Folgekosten von rund 1,5 Mio. €. Er weist außerdem auf die Energie- und 
Gaspreissteigerungen sowie einige andere Projekte hin, die ebenfalls hohe Folgekosten aus-
lösen werden. 
 
Herr Fries gibt einen kurzen Rückblick zu der Thematik und geht insbesondere auf die be-
trieblichen Abläufe und funktionalen Zusammenhänge ein. Durch die Schließung des Löhr-
tor-Hallenbads sei mit einer Verteilung der Gäste auf die Bäder in Eiserfeld und vermutlich 
vorrangig Weidenau zu rechnen. Ausgeschlossen werden könne durch diese verdichtete 
Nutzung vermutlich nicht, dass für verschiedene Personengruppen wie Schulklassen, Vereine 
oder Individualgäste ein Parallelbetrieb stattfinden müsse. Lösungsansätze könnten hier ge-
trennte Eingänge und erweiterte Öffnungszeiten sein oder sogar der Ausschluss von organi-
sierten nicht Siegener Nutzergruppen wie z. B. außerstädtischen Schulen. 
 
Mit einer Sanierung käme man am Ende nicht günstiger weg, so Herr Schumann. Bei der Ent-
scheidung solle der Fokus auf den Lebenszyklus des Gebäudes und den effizienten Einsatzes 
von Energie gerichtet werden. Mit einem Neubau könne ein energetisch optimiertes Bad mit 
einer Lebenserwartung von 60 Jahren errichtet werden, was der Stadt wiederum bei Be-
trachtung der Folgekosten zugutekäme. 
 
Herr Mäckeler äußert Bedenken bezüglich der 1,5 Mio. € an jährlichem Mehraufwand und ist 
der Meinung, es sei mit noch deutlich höheren Kosten insbesondere aufgrund von Tilgung 
und Zinsen zu rechnen. Er äußert massive Bedenken bezüglich einer möglichen Hochwasser-
gefährdung aufgrund der umliegenden Flüsse Sieg und Ferndorf und stellt in Frage, ob das 
Risiko an diesem Standort überhaupt abgesichert werden könne. 
 
Mit welchen Kosten die anstehende Sanierung des Hallenbades in Eiserfeld verbunden sei, 
möchte Herr Dietrich wissen. Außerdem habe man sich eine Aufstellung der Bedarfe seitens 
Vereinen und Schulen als Hintergrundinformation zur Vorlage gewünscht.  
 
Herr Reifenrath stellt heraus, dass die Variante 3 wirtschaftlich gesehen zu bevorzugen sei. 
Die CDU plädiere daher für diese Version und damit für den Erhalt der Bäderlandschaft. 
 
Auf die Frage von Herrn Mäckeler nach eventuell gebildeten Rückstellungen erläutert Herr 
Cavelius, dass diese aufgrund der Haushaltssituation in den letzten Jahren nicht gebildet 
werden konnten. Er stimmt Herrn Schumann in dem Punkt zu, dass ein längerer Lebenszy-
klus geringere Abschreiben und somit weniger Belastung in Folgejahren bedinge. 
 
Zum Thema Hochwasser nimmt Herr Meyer Stellung. Aus dem hydrologischen Gutachten für 
das Hallenbad-Grundstück gehe hervor, dass bei einem >100-jährigen Hochwasser das Be-
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standsgebäude um 50 cm überflutet werde. Die Lage eines Neubaus oder auch die eines 
Anbaus würde hiervon nicht tangiert. Darüber hinaus sei Hochwasserschutz technisch gese-
hen ohne Probleme machbar und spiele wirtschaftlich gesehen keine große Rolle. 
 
Zu diesem Thema berichtet Herr Kalman aus seiner Erfahrung. Mit den Gegebenheiten kön-
ne man rechnen und sie entsprechend berücksichtigen sodass das Gebäude und ggf. sogar 
der Betrieb auch bei tatsächlich eintretendem Hochwasser nicht beeinträchtigt würden. 
 
Herr Mäckeler möchte, bevor er eine Entscheidung über einen solchen Betrag treffe, sicher 
wissen, ob dieser Standort gegen Hochwasser abgesichert sei. Er ist der Meinung das „HQex-
trem“ sei hier anstelle des von Herrn Meyer zuvor angesprochenen „HQ100“ zu berücksich-
tigen. 
 
Beim Thema Hochwasser vertraue Herr Heupel auf die Expertise der Fachleute. Er sehe be-
sonders den finanziellen Aspekt als schwierig an und wünsche sich eine Erläuterung seitens 
der Kämmerei, was diese tun könne, um die Finanzierung zu stemmen.  
 
Herr Hermann erinnert an den jährlichen Zuschuss i. H. v. 2 Mio. €, der seitens der SVB an 
den Bereich Sport- und Bäder abzuführen sei und stellt in Frage, ob die SVB zur Zahlung die-
ses Betrages zukünftig noch im Stande sein werde. 
 
Herr Hellwig verweist auf das Altenburg-Gutachten aus 2016, in dem die Aufgabe der Stand-
orte Löhrtor und Weidenau im Rahmen eines Zentralstandortkonzepts thematisiert wurde. 
Dies könne nun insbesondere aufgrund der mittlerweile Sanierungsbedürftigkeit des Hallen-
bads Eiserfeld neu diskutiert werden. Er stellt die Überlegung in den Raum, über den Bau 
eines zentralen Hallenbads an einem alternativen Standort zu diskutieren. 
 
Man habe das Stadtgebiet nach einem geeigneten Grundstück in städtischem Besitz unter 
Berücksichtigung von Aspekten wie gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, dem Rad und zu Fuß, 
abgesucht, sei jedoch nicht fündig geworden, berichtet Herr Schumann hierzu.  
 
Da sich Herr Cavelius aufgrund eines Folgetermins inzwischen verabschieden musste, schlägt 
Herr M. Klein vor, finanzielle Fragen zu sammeln damit diese in der weiteren Beratungsfolge 
beantwortet werden können. 
 
Herr Englert wirbt für den bisherigen Standort, besonders weil dort auch die benötigten 
Parkflächen vorhanden seien. Auch er sieht eine Gefahr beim Thema Hochwasser und be-
fürchtet, dass sich die jetzt kalkulierten Kosten noch deutlich steigern könnten gerade auch 
durch noch nicht bedachte Zusatzkosten. Entscheidend sei auch die Frage, mit welcher Ener-
gie das Hallenbad Weidenau zukünftig betrieben werden solle. 
 
Letztendlich sei nun zunächst die Grundsatzentscheidung zu treffen „Schwimmbad ja oder 
nein?“, so Herr Rompf. Bezugnehmend auf die Befürchtung vor deutlichen Mehrkosten erin-
nert er an die bereits einkalkulierten Preispuffer. Er spricht sich für die Variante 3 (Neubau) 
aus und habe bei einem Neubau keine Bedenken bezüglich Hochwasser. 
 



Niederschrift 6. SpBA 17.08.2022  Seite 5 
 

  . . . 

Herr Münch sieht dies anders und sieht insbesondere unter dem Aspekt Starkregen eine 
Gefahr. 
 
Auch Herr Schiltz plädiert für einen Neubau - auch aus finanzieller Sicht. Die Abschreibungen 
könnten hier über einen längeren Zeitraum verteilt werden und man könne viel bessere 
energetische Werte an das Gebäude anlegen als bei einer Sanierung im Bestand. Für das 
Thema Hochwasser haben die Planer die hier zu berücksichtigten Maßstäbe - HQ100 - ange-
legt.  
 
Herr Cziba verkündet, dass seine Fraktion zum heutigen Zeitpunkt noch nicht entscheidungs-
fähig sei. Er sei der Meinung, dass Maßnahmen bezüglich des Hochwasserschutzes noch wei-
tere Kosten verursachen werden. Er kritisiert, dass der Status Quo an Wasserflächen mit den 
Planungen nicht erhalten bliebe. 
 
Die Wasserfläche wurde entsprechend dem Ratsbeschluss reduziert, stellt Herr Fries klar. Es 
gehe nun jedoch darum, diese Fläche nicht noch weiter zu reduzieren. Er stellt nochmals dar, 
dass die Variante 1 für den praktischem Ablauf nicht funktionieren werde.  
Aufgrund eines vorangegangenen Wortbeitrages seitens Herrn Dietrich weist er auf die Vor-
lagen Nr.2567/2019 und Nr. 2332/2019 hin, aus welchen sich Infos zur Analyse der reinen 
Belegzeiten der Hallenbäder sowie die Soll-Bedarfe der Schulen und Vereine hervorgehen. 
 
Herr Schumann geht nochmal auf die Sorgen bezüglich Hochwasser ein. Die derzeit genaus-
ten Karten, die zur Verfügung stehen, werden berücksichtigt. Auch laut der Starkregenhin-
weiskarte NRW bestehe für das Gebäude keine Gefahr.  
 
Die Fraktion „Die Linke“ werde sich für die Neubauvariante entscheiden um jetzt eine or-
dentliche Basis für den Schwimmsport und die Schulen zu schaffen, so Herr H. Klein. Er kriti-
siert die Diskussion zum Thema Hochwasserrisiko, da noch keine Planung vorliege, auf deren 
Grundlage bewertet werden könne, ob der Hochwasserschutz hinreichend berücksichtigt 
werde. 
 
Auch Herr Christian äußert sein Unverständnis bezüglich der Hochwasserdiskussion. 
 
Herr Krombach stellt klar, dass die Fraktion B‘90/Grünen noch Beratungsbedarf in der Frage 
„wie“ sehe. „Ob“ Schwimmbad ja oder nein sei bereits klar. 
 
Herr Könen teilt den Gedankengang mit, neben dem Löhrtor-Schwimmbad auch das Eiser-
felder Bad zu schließen. Die Einsparungen, die durch die ausbleibende Sanierung in Eiserfeld 
und die Schließung des Schwimmbads Löhrtor erzielt würden, könnten dann in den Neubau 
Weidenau fließen. Um den Bedarf abzufangen könnten neben einem Neubau in Weidenau 
dann beispielsweise Lehrschwimmbecken an den Schulen eingerichtet werden.  
 
In Ergänzung zu den Wortbeiträgen von Herrn Cziba und Herrn Fries zur Wasserfläche, stellt 
Herr Reifenrath nochmals klar, dass diese nicht an der tatsächlichen m²-Wasserfläche fest-
zumachen sei, sondern sich auf die weiterhin gewährleistete Deckung des vorhandenen Be-
darfes beziehe. Diese Deckung könne auch mit reduzierter Wasserfläche erfolgen. 
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Aufgrund der offen gebliebenen finanziellen Fragen, so Herr Heupel, könne er über diesen 
Punkt heute nicht abstimmen. 
 
Eine grobe Kostenschätzung für die Sanierungskosten für Eiserfeld werde spätestens bis zum 
Haupt- und Finanzausschuss vorliegen, versichert Herr Meyer auf die Nachfrage von Herrn 
Dietrich. 
 
Herr Fries geht auf die Idee seitens Herrn Könen ein. Bei der zusätzlichen Schließung des 
Eiserfelder Schwimmbades würden einige Hundert m² an Wasserfläche fehlen. Auch gegen 
die Einrichtung von „Satellitenschwimmbädern“ gebe es viele Argumente, die zuletzt da-
durch zu belegen seien, dass solche Bäder vielerorts aufgegeben und zurückgebaut würden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt auf Grundlage der Neubewertung der Varia-
nte „Umbau Hallenbad Weidenau“, den Neubau des Hallenbades Weidenau.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür erforderlichen Planungsschritte durchzuführen. 
 
Beratungsergebnis: 10 Stimmen dafür (CDU, SPD, UWG, LINKE), 0 dagegen, 6 Enthaltungen 
(GRÜNE, FDP, Volt, GfS) 
 
 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
1.1 Fragen zur Vorlage 1001/2022 Hallenbad Weidenau 

- Anfrage der B'90/Grünen-Fraktion - 
 

Vorlage Nr. AF 102/2022 sowie Vorlage Nr. AF 102/2022 A  
  
 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
1.2 Neubau Hallenbad Weidenau 

- Anfrage der Volt-Fraktion - 
 

Vorlage Nr. AF 104/2022 sowie Vorlage Nr. AF 104/2022 A  
 

 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
2. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 24.05.2022 
 
Es werden keine Hinweise vorgebracht.  
 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
3. Fragestunde 
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Es liegen keine Anfragen vor. 
 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
4. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
5. Anpassung der Badeordnung gemäß dem Beschluss des Rates vom 15.Juni 2022 
 

Vorlage Nr. VL 990/2022  
 
Auf Hinweis von Frau Gérard hin, versichert Herr Wagner, dass eine nochmals redaktionell 
überarbeitete Fassung aufgrund einiger übersehener gendergerechter Formulierungen für 
die nachfolgende Beratungsfolge nachgereicht werde. 
 
Aus Nachfragen seitens Herr Könen und Herrn Otto ergibt sich die Frage, ob die Naturfreibä-
der laut der Badeordnung auch in die Regelung eingeschlossen werden können. Dies werde 
man bis zur HFA-Sitzung klären, so Herr Fries. 
 
Herr Wagner gibt einen Überblick über die Reaktionen, welche bei der Stadt aus der Bürger-
schaft eingegangen seien. Es habe sich jedoch generell nur um schätzungsweise ca. 20 Ein-
gänge gehandelt. 
 
Aufgrund einer Frage von Herrn Schilz gibt Herr Wagner Hintergrundinformationen zum 
Thema Aufsichtspflicht. Durch Personalengpässe sei kürzlich die Frage aufgekommen, ob die 
Aufsichtspflicht durch Beschilderung „Betreten auf Eigene Gefahr“ ersetzt werden könne. 
Derzeit sei noch in rechtlicher Klärung, ob die Stadt als Eigentümerin der Naturfreibäder hier 
in Haftung genommen werden könne; dahingehende Urteile deuten darauf hin. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Änderung der Badeordnung gemäß der Anlage zur 
Vorlage . 
 
Beratungsergebnis: 10 Stimmen dafür, 4 dagegen (CDU), eine Enthaltung (FDP) 
 
 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
 
 
 
6. Mündliche Sachstandsberichte 
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a) Herr Wagner teilt mit, dass bis auf einen für den Betrieb des Kiosks in Kaan alle Inter-

essenten abgesprungen seien. Dieser habe ein Konzept vorgelegt, könne aus personel-
len Gründen in diesem Jahr leider noch nicht beginnen. Er habe jedoch bereits eine 
mündliche Zusage gegeben, ab nächstem Jahr langfristig den Kiosk zu betreiben. 
 

b) Außerdem zeichne sich bei der Thematik Hofbachstadion ab, dass in absehbarer Zeit 
der finale Zuwendungsbescheid eingehe, so Herr Wagner.  

 
c) Der Antrag zur Förderung eines Bewegungsparcours sei seitens des Kreissportverbands 

offiziell am 20.06.2022 bei der Staatskanzlei gestellt worden und man warte nun auf 
die Bewilligung, teilt Herr Wagner mit. 
 

d) Herr Englert möchte wissen, wieso die Freibäder bei dieser Wetterlage schon in 3 Wo-
chen geschlossen werden. 

 
Da ab dem 12.09.2022 der reguläre Betrieb in den drei Hallenbäder wieder starte, ste-
he für den Weiterbetrieb der Freibäder nicht genügend Personal mehr zur Verfügung, 
so Herr Wagner. Evtl. könne eine Variante sein, dass zu mindestens ein Freibad offen 
bleibe. 

 
Die Zahlen in den Freibädern seien ab Mitte September erfahrungsgemäß sehr rückläu-
fig, da allein schon die Schüler, dort fehlen und das Interesse einfach zurückgehe, er-
gänzt Herr Wagner auf die Frage von Herrn Englert, ob die reguläre Öffnung der Hal-
lenbäder nach hinten geschoben werden könne. 

 
e) Herr Fries gibt Informationen zu möglichen Maßnahmen die ggf. zur Einsparungen von 

Energie zu erwarten seien. Nicht auszuschließen sei, dass es zu Schließungen von Hal-
lenbädern in der kalten Jahreszeit kommen müsse. Dies dürfe dann natürlich nicht nur 
Siegen betreffen sondern müsse in einem kommunalen Schulterschluss entschieden 
werden. 

 
Auch im Freibad-Bereich hier könne eine vorzeitige Schließung nicht ausgeschlossen 
werden, wie kürzlich beispielsweise in Witten geschehen, ergänzt Herr Wagner.  
 

 6. SpBA 17.08.2022 
 
 
 
 
  gez. Bell     gez. Meier 
  Vorsitzender     Schriftführerin 



  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1001/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2/3/4 Siegen, 29.07.2022 
Bereich: Sport und Bäder 
Bearbeitet von: Martin Wagner / Peter Meyer / 3/1 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Bauausschuss 17.08.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 31.08.2022 

Rat 14.09.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Grundsatzentscheidung zum weiteren Vorgehen zur Planung, (Aus-)Bau und Finanzierung 
des Hallenbades Weidenau 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt auf Grundlage der Neubewertung der Varia-
nte „Umbau Hallenbad Weidenau“, den Neubau des Hallenbades Weidenau.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür erforderlichen Planungsschritte durchzuführen. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 

1. Rückblick 
 
Bereits seit einigen Jahren werden umfangreiche Überlegungen und Analysen zur strategischen Ent-
wicklung der Siegener Bäderlandschaft unternommen. Grundgedanke stellte hier die Erarbeitung 
eines zukunftsorientierten, nachhaltigen Bäderkonzeptes dar. Dies mündete in 2015 in einer großen 
Untersuchung der Sanierungs- und Unterhaltungskosten der Siegener Bäder im Rahmen der mittel-
fristigen Finanzplanung. Fortführend wurde aufbauend auf die Untersuchung der Sanierungs- und 
Unterhaltungskosten eine Machbarkeitsstudie für die Neuordnung und Alternativen der Siegener 
Bäderlandschaft durchgeführt. Diese brachte im Ergebnis die Einführung des Arbeitskreises zum 
Neubau des Hallenbades Weidenau hervor. Der Arbeitskreis befasste sich unter anderem mit der 
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Eruierung von Vorgaben für ein Raumkonzept und Bedarfsermittlung unter Hinzuziehung der Nutzer-
gruppen wie Vereine und Schulen.  
 
In der Sitzung des Rates am 25.09.2019 wurde der Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen zu 
Planung, (Aus-)Bau und Finanzierung des Hallenbades beschlossen. Grundlage hierfür bildete die 
Vorlage 2567/2019. Der Beschluss lautete wörtlich: 
 

1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt auf der Grundlage der in seiner Sitzung am 
10.04.2019 beschlossenen Bemessung der Hallenbadgröße, die bestandsorientierte Variante 
der Sanierung des Hallenbades Weidenau inklusive Anbau. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür erforderlichen Planungsschritte durchzuführen 
und bereits im jetzigen Planungsstadium eine Projektsteuerung für den gesamten Planungs- 
und Bauprozess auszuschreiben. 

 
Nachgeliefert wurde zu dieser Vorlage noch der Nachtrag aus Vorlage 2567/2019 A. 
 
Darin waren noch einmal die finanziellen Auswirkungen der beschlossenen Umbauvariante beschrie-
ben. Der Neubau wurde damals mit  ca. 31,7 Mio. Euro kalkuliert, die Sanierung mit rund 19,3 Mio. 
Euro. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit hat die Verwaltung damals für eine Bestandssanierung und -
erweiterung auf Grundlage der Kostenschätzungen plädiert. 
 
Vor der Ausschreibung der Projektsteuerung wurde in einem sehr komplexen und aufwendigen Ver-
fahren die fachanwaltliche Beratungsleistung für das Projekt ausgeschrieben. Fortführend wurde 
gemäß der Beauftragung der Verwaltung aus o.g. Ratsbeschluss die umfangreiche und zeitaufwendi-
ge europaweite Ausschreibung der Projektsteuerung vorgenommen. Im Ergebnis kam es hier zu einer 
Auftragserteilung an das Ingenieurbüro CONSTRATA. (28.10.2021) 
 
Die weiteren Konsequenzen der Entscheidung in Bezug auf das Hallenbad Löhrtor, der damit verbun-
denen Schließung des Löhrtorbades, wurden im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung am 
18.12.2019 beschlossen.  
 
Hiermit waren die Grundlagen für das weitere Vorgehen gemäß des Ratsbeschlusses vom 25.09.2019 
ausgeführt und man hat seitens der Gebäudewirtschaft mit der weiteren Planung des Hallenbades 
begonnen.  
 
Am 18.08.2020 wurde im Bauausschuss sowie im Sport- und Bäderausschuss über die Kostenkalkula-
tion berichtet und die erarbeitete Vorentwurfsplanung vorgestellt. Dort wurde der Beschluss zur 
Vorlage 3066/2020 gefasst, welcher wörtlich lautete:  
 

1. Der Bauausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt, dass auf der Grundlage 
der vorgestellten Vorentwurfsplanung die erforderlichen weiteren Schritte durch die Verwal-
tung eingeleitet werden. 

2. Der Sport- und Bäderausschuss beschließt, dass auf der Grundlage der vorgestellten Vorent-
wurfsplanung die erforderlichen weiteren Schritte durch die Verwaltung eingeleitet werden. 

 
Der Beauftragung der Verwaltung auf Grundlage der damaligen Vorentwurfsplanung mit den weite-
ren Schritten fortzuführen wurde mit der Vorbereitung der umfangreichen und komplexen europa-
weiten Ausschreibungen der einzelnen Planungsleistungen für das Projekt begonnen.  
 
Weiterhin wurde am 05.05.2021 erneut im Bauausschuss über den Sachstand berichtet. Hier wurde 
auch der damalige Zeitplanhorizont vorgestellt. Auch der Sport- und Bäderausschuss wurde am 
10.11.2021 über den Sachstand sowie den Zeithorizont informiert.  
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In den darauffolgenden Monaten ist das Projekt Umbau Hallenbad Weidenau unter Planung und 
Vergabe diverser Planungsleistungen (Objektplanung, Technische Gebäudeausstattung, Tragwerks-
planung, etc.) fortgeschritten. Zunächst wurde der Auftrag der Objektplanung an das Architekturbüro 
Krieger vergeben. Die Vergabe der übrigen Planungsleistungen folgte zeitnah.  
 
Der zuständige Architekt hat dann in einem mehrmonatigen aufwändigen Prozess in diesem Jahr 
zwei Varianten gemäß der geforderten Bedarfsermittlung erstellt. Dabei handelt es sich zunächst um 
eine Variante, bei dem komplett im vorhandenen Bestand und mit dem vorhandenen Baukörper nur 
mit der Erweiterung der Schwimmhalle und dem zusätzlichen Becken gebaut wird. Hierbei ergab sich 
jedoch im Ergebnis keine ausreichende Berücksichtigung der Bedarfe, weshalb diese Variante zwar in 
die Planungen mit aufgenommen, allerdings aus genannten Gründen nicht weiter verfolgt wurde. 
Ergänzend hat der Architekt eine Variante mit einer Erweiterung des aktuell bestehenden vorgelager-
ten Baukörpers (Eingang und Umkleiden) erarbeitet, bei dem eine vollständige Berücksichtigung der 
Bedarfe möglich ist.  
 
Der durch Ratsbeschluss vorgegebene Auftrag war an dieser Stelle zunächst abgeschlossen. Seit dem 
Ratsbeschluss sowie der Erarbeitung der vorgestellten Varianten sind einige Monate aufgrund des 
komplexen Planungs- und Ausschreibungsprozesses vergangen. In dieser Zeit reiften auch zahlreiche 
neue Erkenntnisse, die zwangsläufig mit in das Projekt miteinfließen müssen und bei der Beurteilung 
eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Hierzu gehört unter anderem die Entwicklung im Bereich der 
Baukosten. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass die Variante eines Neubaus des Hallenbades neu 
bewertet wurde. 
 
 

2. Aktuelle Entwicklung und bauliche Bewertung  
 
Die aktuelle Baupreisentwicklung infolge der allseits bekannten äußeren Einflüsse (Corona, Krieg in 
der Ukraine, Materialverknappung, Energiekosten, Auslastung der Handwerksunternehmen, etc.) hat 
auch auf die Planungs- u. Baukosten des Hallenbades erhebliche Auswirkungen. Kostenansätze aus 
den Jahren 2019 -2021 haben keinerlei Aussagekraft mehr und müssen eigentlich monatlich nach 
oben angepasst werden. Das heißt, alle Baumaßnahmen müssen ständig im Hinblick auf das Kos-
ten/Nutzen-Verhältnis neu überprüft werden.  
Diese Überprüfung erfolgte in den letzten Monaten auch am Hallenbad Weidenau mit den beauftrag-
ten externen Planern und mündete in drei Lösungsvarianten.  
 
Variante 1: Umbau im Bestand gem. politischem Beschluss vom 18.08.2020  
 
Die Variante 1 basiert auf den Stand der Bauvoranfrage und ist Grundlage der extern beauftragten 
Planungsbüros. Die Kosten hierzu wurden 2019 geschätzt, auf 19,3 Mio. € brutto. 
In der Variante 1 wurde planerisch geprüft, wie das geforderte Flächenprogramm mit geringstmögli-
chem Eingriff in den Bestand umgesetzt werden kann. Dabei zeigte sich, dass nicht alle Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Nutzungsgruppen abgebildet werden konnten. Es fehlten ausreichende Flä-
chen für Foyer, Umkleiden, Technik- u. Nebenräume. Trotz der nicht auskömmlichen Flächen beläuft 
sich die Kostenprognose des Architekten auf ca. 42 Mio € brutto. (* Erläuterung Kostenschätzung) 
 
Variante 2: Umbau im Bestand gem. politischem Beschluss vom 18.08.2020, mit Einhaltung des 
Flächenprogramms und der Nutzeranforderungen 
 
Die Variante 2 verfolgte das Ziel, so wenig wie notwendig in den Bestand einzugreifen, jedoch ggf. 
durch Anbauten das geforderte Flächenprogramm und die Nutzerbedürfnisse umzusetzen. 
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Dadurch erhöhten sich die Bruttogrundrissfläche des Bades und analog dazu die geschätzten Kosten. 
Die Kostenschätzung des Architekten schließt bei Variante 2 mit ca. 47 Mio. € brutto ab. (* Erläuterung 
Kostenschätzung) 
 
Variante 3: Ersatzneubau 
 
Auf Grund des in Variante 2 größeren notwendigen Eingriffs in den Altbestand stellte sich auch die 
Frage nach einem kompletten Ersatzneubau auf dem Grundstück. Hierzu erstellte das Architekturbü-
ro eine erste sehr grobe Vorentwurfsplanung auf  Basis eines von Ihnen bereits realisierten Hallenba-
des und erstellte eine Kostenschätzung, die auch mit ca. 47 Mio. € brutto abschließt. (* Erläuterung  
Kostenschätzung) 
 
Aufgrund der in etwa gleichen  Baukosten von Variante 2 und 3, ist ein Ersatzneubau  zu favorisieren. 
Da dies aber nicht der alleinige entscheidende Parameter ist, wurden nachfolgend wesentliche Pros 
und Contras für jede Variante aufgelistet. 
 
(*Erläuterung Kostenschätzung: diese werden in der Sitzung ausführlich dargestellt. Die Kosten setzen 
sich zusammen aus den Kosten der Kostengruppen 100-700, einem Risikopuffer für Unvorhergesehe-
nes und einem Risikopuffer für Preissteigerungen von rund 10 %) 
 
 
Gegenüberstellung der Varianten 
 
 
Variante 1: Umbau im Bestand 
 
 
Pro 

- Alle Planungsleistungen sind vergeben 
- Die Gutachterliche Untersuchung der verbleibenden Bauteile, zeigt keine notwendigen, un-

wirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen auf 
- Mit den Bauarbeiten könnte Mitte 2023 begonnen werden 
- Fertigstellung Sommer 2025 möglich 
- Geringste Planungs- u. Baukosten 

 
Kontra 

- Das Flächenprogramm bzw. die Anforderungen der Nutzenden werden nicht erfüllt 
- Bauliche Risiken bei Bestandsumbauten 
- Es ist nicht gewährleistet, dass alle gewünschten Vorgaben im Hinblick auf die Klimaziele der 

Stadt im Bestand umgesetzt werden können. 
- Die „Lebensdauer“ der verbleibenden Bauteile, entspricht theoretisch nicht denen eines 

Neubaus  
 
 
Variante 2: Umbau im Bestand, mit Einhaltung des Flächenprogramms und der Anforderungen der 
Nutzenden 
 
Pro 

- Das Flächenprogramm bzw. die Anforderungen der Nutzenden werden erfüllt 
- Alle Planungsleistungen sind vergeben und können erweitert werden 
- Die Gutachterliche Untersuchung der verbleibenden Bauteile zeigt keine notwendigen, un-

wirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen auf 
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- Mit den Bauarbeiten könnte Mitte 2023 begonnen werden 
- Fertigstellung Sommer 2025 möglich 

 
Kontra 

- Bauliche Risiken bei Bestandsumbauten 
- Es ist nicht gewährleistet, dass alle gewünschten Vorgaben im Hinblick auf die Klimaziele der 

Stadt im Bestand umgesetzt werden können. 
- Die „Lebensdauer“ der verbleibenden Bauteile entspricht theoretisch nicht denen eines 

Neubaus  
- Höhere Planungs- u. Baukosten als Variante 1 

 
 
Variante 3: Ersatzneubau 
 
Pro 

- Das Flächenprogramm bzw. die Anforderungen der Nutzenden werden erfüllt 
- Keine bauliche Risiken wie bei Bestandsumbauten 
- Erhöhte theoretische Lebensdauer, da Neubau  
- Größere gestalterische und planerische Freiheiten 
- Alle gewünschten Vorgaben im Hinblick auf die Klimaziele der Stadt können umgesetzt wer-

den 
- (Ergänzung zu Pro Variante 3 : Betrachtung der weiteren Bäder) 

 
Kontra 

- Alle Planungsleistungen müssten mit geänderten Grundlagen neu ausgeschrieben und beauf-
tragt werden. Auch sind die in dieser Größenordnung zwingend erforderlichen anwaltlichen 
Beratungsleistungen erneut vorgelagert auszuschreiben.  

- Durch die geänderten Grundlagen (Neubau statt Erweiterung) und vergaberechtlich notwen-
diger Kündigung aller bestehenden Planungsaufträge sind die Vergütung bereits  erbrachter 
Leistungen und ggf. Entschädigungszahlungen für entgangenen Gewinn (ist zu verhandeln) zu 
berücksichtigen. 

- Auf Grund der notwenigen Neuausschreibungen kann erst Mitte 2024 mit den Arbeiten vor 
Ort begonnen werden 

- Fertigstellung daher erst Sommer 2026 möglich 
- Höhere Planungs- u. Baukosten als Variante 1 

 
Ergänzung zu Pro Variante 3: 
 
In der Betrachtung der unterschiedlichen Varianten darf aber auch der Blick auf die Bausubstanz der 
weiteren bestehenden Hallenbäder in Siegen und Eiserfeld nicht vernachlässigt werden. 
Der Zustand des Hallenbades Löhrtor ist bekannt und wurde schon ausreichend thematisiert. 
Eine Veräußerung an die Universität Siegen erfolgt aufgrund der Umsetzungsplanung für den Campus 
Süd frühestens 2025/2026. Eine Aufrechterhaltung des Betriebs des Löhrtorbades ist bis zu diesem 
Zeitpunkt, aus jetziger gutachterlicher Einschätzung, möglich. Dazu sind voraussichtlich keine wesent-
lichen Finanzmittel erforderlich. 
Das „Hallenbad Eiserfeld“ befindet sich nach aktuellen Begehungen und Untersuchungen in einem 
kritischeren Zustand. Einige  für den Betrieb notwendige technische Einrichtungen befinden sich kurz 
vor Ende Ihres Lebenszyklus. bzw. haben diesen schon überschritten. Neben der kompletten Lüf-
tungs- u. Heizungsanlage muss auch das Dach und die Umkleidekabinen (Verletzungsgefahr) kom-
plett saniert werden.  
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Sollte, wie in Variante 1 und 2 möglich, mit den Arbeiten am Hallenbad Weidenau Mitte 2023 begon-
nen werden, müsste das Hallenbad Eiserfeld im jetzigen Zustand bis Mitte 2025 „durchhalten“. Dies 
erscheint der Verwaltung aus jetziger Sicht sehr unrealistisch.  
Größere Einschränkungen bzw. Aussetzen des Badebetriebes in Eiserfeld auf Grund von akuten not-
wendigen Sanierungsarbeiten während der parallelen Baumaßnahmen am Hallenbad in Weidenau, 
wären sicherlich der „worst-case“, den es zu vermeiden gilt. 
Von daher spräche für Variante 3, dass man vor deren Baubeginn (ca. Mitte 2024) Zeit hätte, das 
Hallenbad Eiserfeld so zu sanieren und zu ertüchtigen, damit dieses während der Schließung des 
Hallenbades Weidenau vollumfänglich in Betrieb bleiben kann. 
 
Bewertung der 3 Varianten aus baufachlicher Sicht:  
 
Variante 1 entfällt, da trotz relativ hoher Kosten die geforderten Bedarfe nicht abgebildet werden. 
Aus Sicht der Technischen Gebäudewirtschaft wird bei in etwa gleichen Kosten ein Neubau empfoh-
len. 
 
 

3. Finanzwirtschaftliche Bewertung/Stellungnahme Kämmerei 
 
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen ist bei beiden realistischen Alternativen von Kosten in 
Höhe von rd. 47 Mio. € brutto auszugehen. 
 
Die Stadt hat noch niemals eine solche Investition ohne nennenswerte Gegenfinanzierung im soge-
nannten „unrentierlichen“ Bereich realisiert. Um bei diesen Summen auch nur annähernd von einer 
Haushaltsverträglichkeit zu sprechen, bedarf es schon  außerordentlicher Anstrengungen.  
 
Rein finanzwirtschaftlich betrachtet müsste es eigentlich insofern nur eine Alternative geben: Die 
Maßnahme wird nicht realisiert!  
 
Die sachliche Notwendigkeit wird jedoch gesehen. 
 
Mit Zuschüssen in nennenswerter Größenordnung wie etwa bei größeren Straßenbau- oder Stadter-
neuerungsmaßnahmen ist derzeit nicht zu rechnen. Inwieweit für einzelne Gewerke Zuschüsse – 
etwa im Hinblick auf energetische Maßnahmen – bewilligt werden, ist ungewiss. Auch der Verkaufs-
erlös für das Hallenbad Löhrtor kann dem Projekt nicht unmittelbar zugeordnet werden. Die Bildung 
eines Sonderpostens ist rechtlich nicht möglich. Der Verkaufserlös dient maximal dazu, dass in dem 
entsprechenden Jahr die Höhe der Kreditaufnahme sinkt. Ob unter Verwendung der allgemeinen 
Investitionspauschale Sonderposten gebildet werden, ist fraglich. Diese Zuweisung dient letztlich der 
Refinanzierung des gesamten Investitionsvolumens. Wenn für das Hallenbad eine Passivierung von 
Sonderposten erfolgt, geht das zu Lasten anderer Investitionsmaßnahmen. 
 
40 Mio. € netto würden rd. 47 Mio. € brutto bedeuten. Da im Bereich Bäder eine überwiegend wirt-
schaftliche Tätigkeit zu unterstellen ist, kann grundsätzlich von einem Vorsteuerabzug ausgegangen 
werden, jedoch – wegen des sog. Eigenverbrauchs - nicht in vollem Umfang. Insofern erhöht sich 
diese Summe teilweise noch um einen Anteil x an Umsatzsteuer. Derzeit beträgt der potentielle Vor-
steuerabzug 79,5 %. Aufgrund einer Vorgabe der Finanzverwaltung wird dieser Prozentsatz zukünftig 
aufgrund einer Neufestsetzung des Aufteilungsschlüssels tendenziell sinken. Die Stadt hätte jedoch 
die Möglichkeit, durch geeignete Maßnahmen den Anteil des Eigenverbrauchs zu senken und den 
Vorsteuerabzug dadurch wieder zu erhöhen. 10 % der Umsatzsteuer bedeuten immerhin alleine für 
dieses Projekt rd. 700 T€.  
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Auswirkungen auf Finanzplan: 
 
Die Maßnahme Hallenbad Weidenau ist bisher im Haushalt 2022 mit einem Investitionsvolumen von 
rd. 19,3 Mio. € (2021 – 2025) veranschlagt. Im Finanzplan des Jahres 2023 müsste der Gesamtbedarf 
auf  mehr als 40 Mio. € netto für die Jahre 2023 – 2026 angehoben werden. 
Die (nahezu) komplette Summe wird über Kredite zu finanzieren sein, welche dann die investive Ver-
schuldung der Stadt entsprechend langfristig erhöhen.  
 
Die Zinsen für Kredite sind bereits gestiegen und tendenziell ist mit weiteren Steigerungen zu rech-
nen.  
Der Zinssatz für ein Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren beträgt aktuell rd. 2,5 %. 
Das Projekt würde einen erheblichen Anteil der Gesamtinvestitionen der Folgejahre ausmachen. Klar 
sein sollte, dass der Spielraum für weitere Investitionen in den nächsten Jahren deutlich geringer sein 
wird. Dies muss bei den Haushaltsberatungen für 2023 ff strikt beachtet werden. 
 
Insbesondere weitere wünschenswerte aber nicht erforderliche Investitionen mit unverhältnismäßig 
hohen Folgekosten sind haushaltsverträglich nicht darstellbar! 
 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan: 
 
Unabhängig von den Folgewirkungen des Hallenbad-Projekts ist schon heute darauf hinzuweisen, 
dass die Haushalte der nächsten Jahre erheblichen Risiken bzw. zusätzlichen Belastungen ausgesetzt 
sind: 
 
- steigender Sozialtransfer 
- stark steigende Energiekosten 
- steigende Kosten im Bereich Sach- und Dienstleistungen (Inflation) 
- steigende Personalkosten (höhere Tarifabschlüsse) 
- steigende Kreisumlage 
- evtl. Einbrüche bei den Steuererträgen (Rezession?) 
- Abschreibung der „Covid 19-Isolierung“ ab 2025 
- steigende Zinskosten. 
 
Das Projekt Hallenbad wird vor allem zu zusätzlichen Abschreibungen und Zinskosten führen. Bei 
einem Zinssatz von 2,5 % beträgt der Zinsaufwand anfänglich rd. 1 Mio. € p. a. und wird bezogen auf 
die gesamte Kreditlaufzeit bei durchschnittlich rd. 500 T€ p. a. liegen; vorausgesetzt, der Zinssatz 
bleibt bei allen Anschlussfinanzierungen unverändert.  
 
Die Höhe der  Abschreibungen im Vorfeld zu ermitteln, gestaltet sich schwierig. 
 
Lt. AFA-Tabelle der Stadt Siegen beträgt die Nutzungsdauer eines Hallenbads 60 Jahre. Ein Teil der 
Investitionssumme betrifft jedoch z. B. auch technische Anlagen, die separat zu aktivieren sind. 
 
Bei der Variante „Umbau plus Anbau“ würde der Anbau sicherlich auch separat aktiviert werden. Ein 
großer Teil der Investitionssumme fließt jedoch in das Bestandsgebäude und ebenfalls in technische 
Anlagen. 
In jedem Falle verhält es sich so, dass die „durchschnittliche“ Nutzungsdauer im Hinblick auf die Ge-
samtinvestitionssumme bei der Variante Neubau länger ist als bei der Variante Umbau/Anbau. Inso-
fern ist die Neubau-Variante bezogen auf diese Aufwandsart günstiger. 
 
In jedem Falle ist jedoch mit einer Abschreibung in Höhe von mindestens 800 T€ p. a. zu rechnen. 
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Die jährliche Summe aus Abschreibung und Zinsaufwand beträgt demnach anfänglich rd. 1,8 Mio. € 
und bezogen auf die gesamte Kreditlaufzeit mindestens rd. 1,3 Mio. €.  
 
Gegengerechnet werden kann der Wegfall der Abschreibungen für das Hallenbad Löhrtor (rd. 180 T€) 
(nach Verkauf) und (nur bei Neubau) der Wegfall der Abschreibung des Hallenbads Weidenau (125 
T€). 
 
Im Saldo ist demnach – je nach Variante – mit einer dauerhaften Zusatzbelastung des Ergebnisplans 
in Form von Zinsen und Abschreibungen von mindestens 1,0 Mio. € (anfänglich rd. 1,5 Mio. €) zu 
rechnen.   
Eine Analyse bzw. Prognose der Energie- und Personalkosten ist ebenfalls nicht problemlos. Klar sein 
dürfte, dass der Neubau energetisch besser abschneiden wird als die Variante Umbau/Anbau. In 
Summe wird es auch zu Einsparungen gegenüber den Energiekosten der beiden alten Hallenbäder 
kommen. Beide Varianten werden in Bezug auf die Personalausstattung sicherlich ähnliche Folgekos-
ten verursachen.   
 
Im Ergebnis wird aufgrund der tendenziell niedrigeren Folgekosten der Neubauvariante diese Al-
ternative kämmereiseitig favorisiert.  
 
Zudem sind die Argumente Kostensicherheit und evtl. kürzere Bauzeit zu nennen. 
 
Die Tatsache, dass bei einem Neubau der Restbuchwert des Altbaus (rd. 2 Mio. €) abzuschreiben ist 
und das Eigenkapital einmalig vermindert, sollte dabei in Kauf genommen werden.  
 
Fazit: 
 
Die Bewertungen und Empfehlungen aus sportfachlicher, bautechnischer und finanzwirtschaftlicher 
Sicht münden in dem Beschlussvorschlag, statt des bisher geplanten Umbaus mit Erweiterung einen 
Neubau eines Hallenbades zu planen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
ca. 40 Mio € netto 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
1 Mio € 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
Ca. 40 Mio € netto 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
 2022-2026 

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 

Veränderungen CO2-
Emissionen 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
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 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

 
 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

 
 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

 
 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Arne Fries     Henrik Schumann    Wolfgang Cavelius 
Beigeordneter    Stadtbaurat    Stadtkämmerer 
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 



Projektmanagement

Projektsteuerung

Projektleitung

Projektentwicklung

Bedarfsplanung

SHW Siegen Hallenbad Weidenau MN2065
Bedarfsvarianten u. mögl. Kostenrahmen
im Sport- u. Bäderausschuss und Bauausschuss 17 .08 .22



Wer sind Wir?

Bürogründung 1989

Hauptsitz in Bielefeld, 
Niederlassungen in Dortmund 
und Hannover 

20 fest angestellte Mitarbeiter

Über 100 realisierte 
Bauprojekte mit einem 
Investitionsvolumen von                     
rund 800 Mio. €

Schwerpunkt Sonderbauten

Deutschlandweit tätig



BAUPREISSTEIGERUNGEN

 Weiterhin angespannte Marktlage 
Baubranche

 Durchschnittswerte im Hochbau 
statistisch ca. 5 %, aber zurzeit 
über diesem gewöhnlichen 
Rahmen

 Teils explosionsartige 
Kostensteigerungen

 Sonderbauten und Projekte 
öffentlicher Auftraggeber haben 
teilweise noch deutlich höhere 
Entwicklungen

 Veränderung Feb.21=>Feb.22 
14,3 % 
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Entwicklung der Baupreisindizes

Quelle: stat. Bundesamt 1.Quartal 2022

Ende der Entwicklung ab Quart.III 22 
nicht absehbar und Auswirkung aus 
Ukrainekrieg n.b.





Kostenrahmen: Grundrisse Variante 1/ Umbau im Bestand

Kostengruppe Gesamtsumme

KG 100 Grundstück - € Grundstück vorhanden

KG 200 Herrichten und Erschließen 150.000 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 10.615.950 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 6.447.100 €

KG 500 Außenanlagen 475.000 € Ohne Parkplatz

KG 600 Ausstattung 100.000 €

KG 700 Baunebenkosten 5.870.059 € 33 % von KG 200-600

Ermittelte Gesamtkosten netto 23.658.119 €

Risikopuffer ??? % für Unvorhergesehenes ??? € Festlegung durch Bauherrn

Risikopuffer ??? % für Preissteigerungen ??? € Festlegung durch Bauherrn

Gesamtkosten netto ??? € 

Kostenrahmen Basis netto …. ??? € 

Hinweis: Ermittlung d. Kosten der KG 100-600 durch Arch. Büro Krieger



Kostenrahmen: Grundrisse Variante 1/ Umbau im Bestand

Kostengruppe Gesamtsumme

KG 100 Grundstück - € Grundstück vorhanden

KG 200 Herrichten und Erschließen 150.000 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 10.615.950 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 6.447.100 €

KG 500 Außenanlagen 475.000 € Ohne Parkplatz

KG 600 Ausstattung 100.000 €

KG 700 Baunebenkosten 5.870.059 € 33 % von KG 200-600

Ermittelte Gesamtkosten netto 23.658.119 €

Risikopuffer 20 % für Unvorhergesehenes 4.731.623 € Hier Beispiel

Zwischensumme 28.389.742 €

Risikopuffer 7 %/Jahr für Preissteigerungen 4.968.204 €
Hier Beispiel: 3 Jahre nach 
Kostenrahmen bis zur Fertigstellung 
auf Gesamtkosten netto

Risikopuffer 14 %/Jahr für Preissteigerungen 9.936.409 €
Hier Beispiel: 3 Jahre nach 
Kostenrahmen bis zur Fertigstellung
auf Gesamtkosten netto

mögl. Gesamtkosten netto 33,4 – 38,3 Mio. € 

mögl. Gesamtkosten brutto 39,7 – 45,6 Mio. € 

gerundeter Kostenrahmen Basis brutto ~ 42,0 Mio. € 
Annahme Bauherr: 10% 
Preissteigerung / 
ungerundet: 42,26 Mio. €



Kostenrahmen: Grundrisse Variante 2/ Teil-Neubau

Kostengruppe Gesamtsumme

KG 100 Grundstück - € Grundstück vorhanden

KG 200 Herrichten und Erschließen 150.000 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 12.242.230 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 7.029.000 €

KG 500 Außenanlagen 475.000 € Ohne Parkplatz

KG 600 Ausstattung 100.000 €

KG 700 Baunebenkosten 6.598.755 € 33 % von KG 200-600

Ermittelte Gesamtkosten netto 26.594.985 €

Risikopuffer ??? % für Unvorhergesehenes ??? € Festlegung durch Bauherrn

Risikopuffer ??? % für Preissteigerungen ??? € Festlegung durch Bauherrn

Gesamtkosten netto ??? € 

Kostenrahmen Basis netto …. ??? € 

Hinweis: Ermittlung d. Kosten der KG 100-600 durch Arch. Büro Krieger



Kostenrahmen: Grundrisse Variante 2/ Teil-Neubau

Kostengruppe Gesamtsumme

KG 100 Grundstück - € Grundstück vorhanden

KG 200 Herrichten und Erschließen 150.000 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 10.615.950 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 7.029.000 €

KG 500 Außenanlagen 475.000 € Ohne Parkplatz

KG 600 Ausstattung 100.000 €

KG 700 Baunebenkosten 6.598.755 € 33 % von KG 200-600.

Ermittelte Gesamtkosten netto 26.594.985 €

Risikopuffer 20 % für Unvorhergesehenes 5.318.997 € Hier Beispiel

Zwischensumme 31.913.982 €

Risikopuffer 7 %/Jahr für Preissteigerungen 5.584.947 €
Hier Beispiel: 3 Jahre nach 
Kostenrahmen bis zur Fertigstellung 
auf Gesamtkosten netto

Risikopuffer 14 %/Jahr für Preissteigerungen 11.169.894 €
Hier Beispiel: 3 Jahre nach 
Kostenrahmen bis zur Fertigstellung 
auf Gesamtkosten netto

mögl. Gesamtkosten netto 37,4 – 43,0 Mio. € 

mögl. Gesamtkosten brutto 44,6 – 51,3 Mio. € 

gerundet Kostenrahmen Basis brutto ~ 47,0 Mio. €
Annahme Bauherr: 10% 
Preissteigerung / 
ungerundet: 47,48 Mio. €



Kostenrahmen: Ersatzneubau

Kostengruppe Gesamtsumme

KG 100 Grundstück - € Grundstück vorhanden

KG 200 Herrichten und Erschließen 150.000 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 13.918.000 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 7.022.400 €

KG 500 Außenanlagen 570.000 € Ohne Parkplatz

KG 600 Ausstattung 100.000 €

KG 700 Baunebenkosten 6.092.912 €
28 % von KG 200-600 ohne Kosten aus wied. 
VGV-Verfahren (bedarf er rechtlichen 
Bewertung)

Ermittelte Gesamtkosten netto 27.853.312 €

Risikopuffer ??? % für Unvorhergesehenes ??? € Festlegung durch Bauherrn

Risikopuffer ??? % für Preissteigerungen ??? € Festlegung durch Bauherrn

Gesamtkosten netto ??? € 

Kostenrahmen Basis netto …. ??? € 

Hinweis: Ermittlung d. Kosten der KG 100-600 durch Arch. Büro Krieger



Kostenrahmen: Ersatzneubau

Kostengruppe Gesamtsumme

KG 100 Grundstück - € Grundstück vorhanden

KG 200 Herrichten und Erschließen 150.000 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen 13.918.000 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 7.022.400 €

KG 500 Außenanlagen 570.000 € Ohne Parkplatz

KG 600 Ausstattung 100.000 €

KG 700 Baunebenkosten 6.092.912 €
28 % von KG 200-600 ohne Kosten aus 
wied. VGV-Verfahren (bedarf er 
rechtlichen Bewertung)

Ermittelte Gesamtkosten netto 27.853.312 €

Risikopuffer 10 % für Unvorhergesehenes 2.758.331 € Hier Beispiel

Zwischensumme 30.638.643 €

Risikopuffer 7 %/Jahr für Preissteigerungen 5.849.195 €
Hier Beispiel: 3 Jahre nach 
Kostenrahmen bis zur Fertigstellung 
auf Gesamtkosten netto

Risikopuffer 14 %/Jahr für Preissteigerungen 11.698.391 €
Hier Beispiel: 3 Jahre nach 
Kostenrahmen bis zur Fertigstellung 
auf Gesamtkosten netto

mögl. Gesamtkosten netto 36,4 – 42,3 Mio. € 

mögl. Gesamtkosten brutto 43,4 – 50,4 Mio. € 

gerundeter Kostenrahmen Basis brutto ~ 47,0 Mio. €
Annahme Bauherr: 10 % 
Preissteigerung / 
ungerundet: 46,41 Mio. € brutto  



Möglicher Terminausblick

 Termine sind nicht verbindlich, da abhängig von Bedarfsvarianten, neuer Ressourcenabstimmungen mit 
den Planern (neue Vertragsgrundlagen) und Bestandssituation

 Ratsbeschluss 14.09.22 zur Bedarfsplanung und Kostenrahmen

 Beginn Planung Variante 1 und 2 ca. Anfang Okt. 2022

 Beginn Planung Variante 3 nach vorgeschalteten VgV Verfahren 

 Die Annahme von nur 3 Jahren in den Werten der Preissteigerung bezieht sich auf einen Projektstart 
direkt nach dem Ratsbeschluss am 14.09.2022 und berücksichtigen keine Verzögerungen.



SIEGEN WEIDENAU
SANIERUNG UND ERWEITERUNG

Termin 13.06.2022



THOMAS KALMAN
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Projektleitung Hallenbad
25 JAHRE ERFAHRUNG BÄDERPLANUNG

KURZDATEN
1997 DIPLOM GHS SIEGEN

FACHRICHTUNG ARCHITEKTUR
SEIT 1998 TÄTIGKEIT IM BÜRO DR. KRIEGER
SEIT 2009               GESCHÄFTSFÜHRER 

PROJEKTE (AUSWAHL)
- NEUBAU NEIßEBAD GÖRLITZ
- NEUBAU REGIONALBAD BINGEN-INGELHEIM
- NEUBAU SZ NÜRNBERG LANGWASSER
- NEUBAU OKERAUE WOLFENBÜTTEL
- HALLENBAD PFAFFENHOFEN

- HALLENBAD WEIDEN OPF.

MITGLIEDSCHAFTEN
- MITGLIED DER ARCHITEKTENKAMMER NRW                  
- DEUTSCHE GESELLSCHAFT F. D. BADEWESEN TA

WESTFALENBAD HAGEN AQUAFIT
WALDMÜNCHEN

2



GANZJAHRESBAD 
NEUMARKT

HALLENBAD NEUBAU
PFAFFENHOFEN

KOMBIBAD
EMSDETTEN

Erfahrung
7 ERÖFFNUNGEN 4. QUARTAL 2021

DINAMARE DINSLAKEN BA 3+4

FREIBAD VREDEN

KOMBIBAD DRESDEN

HALLENBAD
WEIDEN OPF

3



Grundrisse Variante 1: 
Umbau im Bestand

4



Siegen Weidenau
UNTERGESCHOSS

5



Siegen Weidenau
UNTERGESCHOSS

6

6 Sammelumkleiden mit je 10m Banklänge

• SK 1 + 6: je 30 Schränke/ 2 Einzelwechselzellen

• SK 2 - 5: je 25 Schränke/ 1 Einzelwechselzellen

Gesamt:  160 Schränke/ 8 Einzelwechselzellen

1 2 3 4 5 6



Siegen Weidenau
OBERGESCHOSS

7



Siegen Weidenau
OBERGESCHOSS

8

2 Sammelumkleiden mit je 10m Banklänge

• SK: je 28 Schränke/ je 10m Banklänge/ je 2 Einzelwechselzellen

• WZ: 12 Einzelwechselzellen, 2 Familienumkl. und eine barrierefreie Kabine 

• 98 Schränke vor Einzel- und Familienwechselzellen (64 Ganze 34 halbe Schränke = 132 Gefache) 

Gesamt: 154 Schränke/ 19 Wechselzellen/ 2 Sammelumkleiden

87



Grundrisse VARIANTE 2: 
Teil-Neubau
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Siegen Weidenau
UNTERGESCHOSS

10



Siegen Weidenau
UNTERGESCHOSS MIT BESTAND

11



Siegen Weidenau
UNTERGESCHOSS

12

8 Sammelumkleiden mit je 10m Banklänge

• SK 1 -8: je ca. 30 Schränke/ 2 Einzelwechselzellen

Gesamt:  ca. 240 ganze Schränke

8 Sammelumkl.



Siegen Weidenau
OBERGESCHOSS
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Siegen Weidenau
OBERGESCHOSS MIT BESTAND

14



Siegen Weidenau
OBERGESCHOSS

15

• WZ: 30 Einzelwechselzellen, 4 Familienumkl. und zwei barrierefreie Kabinen 

• Ca. 260 ganze Gefache



Ersatzneubau

16



Siegen Weidenau
ERSATZNEUBAU, AUS GUTACHTEN DEUTSCHE GESELLSCHAFT F.D. BADEWESEN 2019

17



Siegen Weidenau 

18

NEUBAU KOMPAKT 8 BAHNEN 50M, TEILBAR IN 25M U. HUBBODENBECKEN, SPRINGEN.



Siegen Weidenau
NEUBAU KOMPAKT 8 BAHNEN 50M, TEILBAR IN 25M U. HUBBODENBECKEN, SPRINGEN.

19

GRÜNDUNG AUF OK GELÄNDE
3-GESCHOSSIG, 2 VOLLGESCHOSSE
MASSIVBAU, FLACHGRÜNDUNG, 
GESAMTWASSERFLÄCHE: 1.245 M²

RAUMPROGRAMM.
UG: 5 SAMMELUMKLEIDEN, FAMILIEN- U. WECHSELUMKLEIDEN, VORREINIGUNG STRUKTURIERT, 300 M² 
GYMNASTIKRÄUME ZUZ. UMKLEIDEN, TECHNIK, GASTRO-LAGER, PERSONALRÄUME., BEHINDERTE, 

EG: 21 X 50 M, TEILHUBBODEN, HUBWAND, SPRUNGANLAGE, TRIBÜNE, 160 M² KURSBECKEN. ELTERN-KIND-BECKEN, 
DAMPFBAD, WARMBECKEN SPORTBEREICH, FOYER, GASTRONOMIE EXTERN, INTERN, LAGER-GERÄTERÄUME, 
AUFSICHT, HEIZZENTRALE MIT BHKW, ETC.

OG: SAUNA MIT 3 SCHWITZKABINEN INNEN, AUSSENSAUNA, 3 RUHERÄUME INNEN UND AUSSEN, EISKABINE, GROßE 
GASTRONOMIE, DACHGARTEN.

LÜFTUNGSZENTRALEN AUF DEM DACH, KOMPLETTE BELEGUNG MIT PV-ANLAGE

WEITERES: GEFLIESTE, BETONIERTE BECKEN, DSV-ZERT. FÜR SCHWIMMEN UND WASSERBALL
GU-VERTRAG AB LP5, BIS DAHIN GP-VERTRAG BEI KRIEGER, FLB DURCH ABK.
BADEWASSER – AQUILA, SAUNA – DEVINE, FLIESEN – LEPPING, TRENNWAND – SCHÄFER
HUBBODEN/HUBWAND – VARIOPOOL,  ELTERN-KIND – WATERGAMES&MORE, 

BGF ( R ) : 6.975 M², OHNE SAUNA IM OG : 5.975 M², 
BRI ( R ) : 46.088 M³, OHNE SAUNA IM OG: 41.000 M³ 



Siegen Weidenau
GEGENÜBERSTELLUNG VARIANTEN

20

Kriterium Variante 1 – Umbau im 
Bestand

Variante 2 – Teilneubau 
Umkleiden

Ersatzneubau

Wettkampftauglichkeit 
DSV

Beschränkt auf Kat D., nur 
Becken
-

Beschränkt auf Kat. D, nur 
Becken
-

Kat. C als Gesamtanlage 
möglich
+

Individualnutzung Anzahl Wechselzellen 
beschränkt

-

Anzahl Wechselzellen 30 St.

+

Anzahl u. Anordnung 
Individualumkleiden frei 
wählbar 
+

Sportlernutzung Sammelumkleiden auf zwei 
Ebenen verteilt
-

Sammelumkleiden auf einer 
Ebene
+

Sammelumkleiden auf einer 
ebene möglich
+

Nachhaltigkeit 
Nachnutzung

Erneute Sanierung nicht 
möglich
-

Erneute Sanierung nicht 
möglich
-

Sanierung nach 30 
Betriebsjahren möglich

Energieeffizienz Gebäudehülle in weiten 
Teilen nicht dämmbar
-

Gründung Schwimmhallen 
nicht dämmbar
+

Hohe Effizienrate möglich

+

Verkehrsführung 
Badegast

Ungünstiges Verhältnis NF-
VF im dienenden Trakt

Optimiert organisierbare 
innere Erschließung

Freie Erschließung unter 
beibehaltung
Zweigeschossigkeit

Bestandsrisiko 
(Schadstoffe, Tragwerk, 
Schäden)

Risiken erhöht

-

Risiken a.d. Gebäudeanschl. 
Hallen red.
+

Keine Risiken

+



Siegen Weidenau
GEGENÜBERSTELLUNG VARIANTEN
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Kriterium Variante 1 – Umbau im 
Bestand

Variante 2 – Teilneubau 
Umkleiden

Ersatzneubau

Barrierefreiheit Möglich, begrenzte Flächen, 
inklusion erschwert
-

Optimiert, Inklusion möglich

+

Optimiert möglich

+

Nachhaltigkeit 
Bestandsnutzung

Weitgehend

+

Nur Hallen – beschränkt und 
risikobehaftet
-

Keine

+

Städtebaulicher Eingriff / 
Architektur

Charakter erhalten – Wert?
-

Neuordnung möglich
+

Neue Architektur

Bauzeit –
Wirtschaftlichkeit

Entkernung und Ausbau 
zeitlich aufwendig
-+

Teilabriss / Neubau zeitlich 
weniger Risiken
+

Keine Risiken, Dauer ähnlich 
Variante 1+2
+



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 

Thomas Kalman
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A N F R A G E  

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Anfragesteller/in Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 

Eingang 10.08.2022 

Federführend GB 2, Abt. 2/5 und GB 4, Abt. 4/4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Bauausschuss 17.08.2022 

Betreff: 
 
Fragen zur Vorlage 1001/2022 Hallenbad Weidenau 
- Anfrage der B'90/Grünen-Fraktion - 

 
 
 
 
 



BÜNDNIS  go 
DIE GRÜNEN 

Bündnis 90/Die Grünen • Im Rat der Stadt Siegen • markt 2/Rathaus 57072 Siegen 
KcIplen eOced'isji 

  

An die Vorsitzenden des 
Bauausschusses der Stadt Siegen 
Herrn M. Klein 
und des 
Sport- und Bäderausschusses der Stadt Siegen 
Herrn A. Bell 

Rathaus Am Markt 
57072 Siegen 

  

EINGANG 
BÜRGERMEISTE 

  

11, 2022 

GB @ 4_ y- PR 

Abt.4 i  _ / r , ifi INSTITUTE 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Im Rat der Stadt Siegen 

Markt 2/Rathaus 
57072 Siegen 

0271 - 404-1432 
gruene@siegen.de 

Mittwoch, 10.08.2022 

Anfrage zur gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Sport- und Bäderausschusses der Stadt 

Siegen am 17.08.2022 

Fragen zur Vorlage 1001/2022 Hallenbad Weidenau 

Sehr geehrter Herren Klein und Bell, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

zur o.g. Sitzung liegt die Vorlage 1001/2022 vor. Zur umfassenden Beratung im Ausschuss bitten wir in 

Ergänzung dieser Vorlage folgende Fragen zu beantworten: 

1. Gemäß Ratsbeschluss sind bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf den Klimawandel zu 

berücksichtigen und in allen Vorlagen darzustellen. Weshalb wird dieser Beschluss in der Vorlage 

1001/2022 nicht umgesetzt, obwohl es hier um eine Investitionsentscheidung von  ca.  50 Mio. € 

geht? 

2. Welcher energetische Standard ist nach den bisherigen Planungen für das Hallenbad Weidenau 

(Erweiterung und Neubau) vorgesehen? Wie hoch wird der Energiebedarf (Wärme und Elektrizität) 

sein? 

3. Welcher energetische Standard ist bei der Kalkulation der Neubaukosten angesetzt worden? 

4. Wie hoch sind die bisher angefallenen und noch anfallenden Kosten (Planungskosten, juristische 

Begleitung, Projektsteuerung, Fachingenieure, Statiker, Abfindungen, usw.) für die Erweiterung des 

Hallenbads Weidenau? Sind diese Kosten in der Kalkulation für den Neubau miteingeschlossen? 

5. Wie hoch sind die Abrisskosten für das Hallenbad Weidenau? Sind diese in den angegebenen Kosten 

für den Neubau enthalten? 



Bündnis 90/Die Grünen • Im Rat der Stadt Siegen • Markt 2/Rathaus 57072 Siegen 10. August 2022 

6. Wie hoch werden die jährlichen Einsparungen an Energie und Personalkosten durch die 

vorgesehene Aufgabe eines Hallenbadstandorts voraussichtlich sein? 

7. Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2019 ist die Verwaltung mit der Prüfung einer Nahwärmeinsel 

Bismarckplatz beauftragt. Wie ist das bisherige Ergebnis der Prüfung? Sind die dafür anfallenden 

Kosten in den veranschlagten Gesamtbaukosten enthalten? 

8. Welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind vorgesehen? Wie hoch sind die hierfür 

anfallenden Kosten? Sind diese in den Gesamtkosten enthalten? 

Mit freundlichen Grüßen, 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Rat der Stadt Siegen 

Ansgar Cziba 

Stadtverordneter, 

Mitglied im Bauausschuss 



  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AF 102/2022 A 

 

A N F R A G E  

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Anfragesteller/in Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 

Eingang 10.08.2022 

Federführend GB 2, Abt. 2/5 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Bauausschuss 17.08.2022 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Betreff: 
 
Fragen zur Vorlage 1001/2022 Hallenbad Weidenau 
- Anfrage der B'90/Grünen-Fraktion - 

 
Die o. g. Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Gemäß Ratsbeschluss sind bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf den Klima-
wandel zu berücksichtigen und in allen Vorlagen darzustellen. Weshalb wird dieser Be-
schluss in der Vorlage 1001/2022 nicht umgesetzt, obwohl es hier um eine Investitionsent-
scheidung von ca. 50 Mio. € geht? 
Antwort: Im Regelfall wird in jeder Vorlage auf die Auswirkungen im Hinblick auf den Klima-
wandel hingewiesen. Eine genaue Aussage kann in diesem Fall aber erst dann erfolgen, 
wenn ein Beschluss vorliegt, welche Variante zur Ausführung kommt und die Planung der 
technischen Anlagen und Konzepte weiter fortgeschritten ist. Darin wird das Zielkonzept 
zum Klimaschutz der Stadt Siegen berücksichtigt. Jede Variante wird eine positive Auswir-
kung auf die Klimarelevanz und die Reduktion der CO2-Emissionen haben. 
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2. Welcher energetische Standard ist nach den bisherigen Planungen für das Hallenbad 
Weidenau (Erweiterung und Neubau) vorgesehen? Wie hoch wird der Energiebedarf 
(Wärme und Elektrizität) sein? 
Antwort: Für alle Varianten gilt als Grundforderung das Gebäudeenergiegesetz (ehemals 
KFW-70 Standard). Zusätzlich werden energetisch sinnvolle Maßnahmen im Hinblick auf 
Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit geprüft. Den Gremien werden dann unterschiedli-
che Varianten aufgezeigt und zur Entscheidung vorgelegt. 
Der Energiebedarf kann erst in den weiteren Planungsphasen ermittelt werden. 
 
3. Welcher energetische Standard ist bei der Kalkulation der Neubaukosten angesetzt 
worden? 
Antwort: Siehe dazu auch Punkt 2. Die Kalkulation der Neubaukosten basiert auf aktuellen 
Abrechnungskosten vergleichbarer Objekte. 
 
4. Wie hoch sind die bisher angefallenen und noch anfallenden Kosten (Planungskosten, 
juristische Begleitung, Projektsteuerung, Fachingenieure, Statiker, Abfindungen, usw.) für 
die Erweiterung des Hallenbads Weidenau? Sind diese Kosten in der Kalkulation für den 
Neubau miteingeschlossen? 
Antwort: Es wurden Planungsleistungen in Höhe von 994.000 € vergeben. Da aber die Planer 
bisher nur Teilleistungen erbracht haben, kann zurzeit keine genaue Aussage darüber getrof-
fen werden, welche Kosten tatsächlich bei Aufhebung des Vergabefahrens anfallen (entgan-
gener Gewinn, evtl. vertragliche Regelungen). Kosten hierfür sind in der Neubaukalkulation 
nicht enthalten. 
 
5. Wie hoch sind die Abrisskosten für das Hallenbad Weidenau? Sind diese in den angege-
benen Kosten für den Neubau enthalten? 
Antwort: In der Kalkulation für den Neubau wurden Abriss- u. Entkernungskosten in Höhe 
von 650.000 € berücksichtigt, inkl. einem Ansatz für kontaminierte Materialien. 
 
6. Wie hoch werden die jährlichen Einsparungen an Energie und Personalkosten durch die 
vorgesehene Aufgabe eines Hallenbadstandorts voraussichtlich sein? 
Antwort: Ein Aussage zu möglichen Energieeinsparrungen kann zurzeit noch nicht seriös ge-
troffen werden. Dies gilt auch für mögliche Personaleinsparrungen. Zum einen wird die weg-
fallende Fläche des Hallenbades Löhrtor kompensiert durch neue Flächen (neues Becken, 
größere Umkleiden, etc.)  im Neubau zum anderen müssen die Betriebszeiten dann im neu-
en Bad deutlich erweitert werden (abends, Wochenende) um die durch den Wegfall des Hal-
lenbades Löhrtor entstehenden Bedarfe aufzufangen. Das hat zur Folge, dass sowohl  im 
Kassen-/Reinigungsbereich als auch im Aufsichtsbereich im neuen Hallenbad Weidenau ein 
erheblicher Mehrbedarf gegenüber dem bisherigen Bedarf entsteht. Ob im Saldo dann eine 
Personaleinsparung möglich ist, wird zeitnah ermittelt wenn die Flächen und das Betriebs-
konzept vorliegen. 
 
7. Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2019 ist die Verwaltung mit der Prüfung einer 
Nahwärmeinsel Bismarckplatz beauftragt. Wie ist das bisherige Ergebnis der Prüfung? Sind 
die dafür anfallenden Kosten in den veranschlagten Gesamtbaukosten enthalten? 
Antwort: Zum Thema Nahwärmeversorgung finden zurzeit Gespräche mit der SVB statt. Kos-
ten hierfür sind noch nicht in den Gesamtbaukosten enthalten. Hier stellen sich noch erheb-
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liche kostenrelevante Fragen (in beide Richtungen) zum Thema Contracting, Nahwärmenetz, 
etc. Kalkulativ wurden Kosten für ein Hallenbad mit eigener Energieversorgung berücksich-
tigt. 
 
8. Welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind vorgesehen? Wie hoch sind die hierfür 
anfallenden Kosten? Sind diese in den Gesamtkosten enthalten? 
Antwort: Gem. hydrologischem Gutachtem liegen Bestand, Erweiterung oder Neubau auße-
rhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Sollte es zu einem Extremhochwasser 
kommen (tritt im Mittel seltener als 100 Jahre auf), wird nur das Bestandsgebäude tangiert. 
Bei den Planungen für einen Neubau oder eine Erweiterung, kann der Extremhochwasser-
stand berücksichtigt werden, indem das unterste Geschoss um 60 cm angehoben wird.  
 
 
Gez. Meyer 
 
 
 



BÜNDNIS  go 
DIE GRÜNEN 

Bündnis 90/Die Grünen • Im Rat der Stadt Siegen • markt 2/Rathaus 57072 Siegen 
KcIplen eOced'isji 

  

An die Vorsitzenden des 
Bauausschusses der Stadt Siegen 
Herrn M. Klein 
und des 
Sport- und Bäderausschusses der Stadt Siegen 
Herrn A. Bell 

Rathaus Am Markt 
57072 Siegen 

  

EINGANG 
BÜRGERMEISTE 

  

11, 2022 

GB @ 4_ y- PR 

Abt.4 i  _ / r , ifi INSTITUTE 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Im Rat der Stadt Siegen 

Markt 2/Rathaus 
57072 Siegen 

0271 - 404-1432 
gruene@siegen.de 

Mittwoch, 10.08.2022 

Anfrage zur gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Sport- und Bäderausschusses der Stadt 

Siegen am 17.08.2022 

Fragen zur Vorlage 1001/2022 Hallenbad Weidenau 

Sehr geehrter Herren Klein und Bell, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

zur o.g. Sitzung liegt die Vorlage 1001/2022 vor. Zur umfassenden Beratung im Ausschuss bitten wir in 

Ergänzung dieser Vorlage folgende Fragen zu beantworten: 

1. Gemäß Ratsbeschluss sind bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf den Klimawandel zu 

berücksichtigen und in allen Vorlagen darzustellen. Weshalb wird dieser Beschluss in der Vorlage 

1001/2022 nicht umgesetzt, obwohl es hier um eine Investitionsentscheidung von  ca.  50 Mio. € 

geht? 

2. Welcher energetische Standard ist nach den bisherigen Planungen für das Hallenbad Weidenau 

(Erweiterung und Neubau) vorgesehen? Wie hoch wird der Energiebedarf (Wärme und Elektrizität) 

sein? 

3. Welcher energetische Standard ist bei der Kalkulation der Neubaukosten angesetzt worden? 

4. Wie hoch sind die bisher angefallenen und noch anfallenden Kosten (Planungskosten, juristische 

Begleitung, Projektsteuerung, Fachingenieure, Statiker, Abfindungen, usw.) für die Erweiterung des 

Hallenbads Weidenau? Sind diese Kosten in der Kalkulation für den Neubau miteingeschlossen? 

5. Wie hoch sind die Abrisskosten für das Hallenbad Weidenau? Sind diese in den angegebenen Kosten 

für den Neubau enthalten? 
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6. Wie hoch werden die jährlichen Einsparungen an Energie und Personalkosten durch die 

vorgesehene Aufgabe eines Hallenbadstandorts voraussichtlich sein? 

7. Gemäß Ratsbeschluss vom 06.03.2019 ist die Verwaltung mit der Prüfung einer Nahwärmeinsel 

Bismarckplatz beauftragt. Wie ist das bisherige Ergebnis der Prüfung? Sind die dafür anfallenden 

Kosten in den veranschlagten Gesamtbaukosten enthalten? 

8. Welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind vorgesehen? Wie hoch sind die hierfür 

anfallenden Kosten? Sind diese in den Gesamtkosten enthalten? 

Mit freundlichen Grüßen, 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Rat der Stadt Siegen 

Ansgar Cziba 

Stadtverordneter, 

Mitglied im Bauausschuss 



   

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AF 104/2022 

 

A N F R A G E  

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Anfragesteller/in Volt- Fraktion 

Eingang 11.08.2022 

Federführend GB 2, GB 4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Bauausschuss 17.08.2022 

Betreff: 
 
Neubau Hallenbad Weidenau 
- Anfrage der Volt-Fraktion - 

 
 
 
 
 



Volt-Fraktion im Rat der Stadt Siegen I Markt 2 I 57072 Siegen 

RaEhaus Siegen 
Herrn Bürgermeister Steffen Mues 
Markt 2 

57072 Siegen 

Siegen, 11. August 2022 

Anfrage gemäß §8 der Geschäftsordnung des Rates der Universitätsstadt Siegen zur 
gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Sport- und Bäderausschuss am 
17.08.2022 

Betreff: Neubau Hallenbad Weidenau 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Herren Vorsitzende, 

vor dem Hintergrund der enormen Kosten im Kontext der Maßnahme Hallenbad Weidenau 

bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Bemühungen gab es seitens der Stadt, einen privaten Investor für den Neubau 

eines Schwimmbades zu finden? 
2. Welche Fördertöpfe wurden in Erwägung gezogen? 

2.1. Wurden die Fördertöpfe "Kommunalinvestitionen - KlnvFG", 
"StädtebauFörderung" oder "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" 
angefragt? 

2.2. Aus welchem Grund geht man davon aus, aus Fördertöpfen keine Zuwendungen zu 

erhalten? 

Mit freundlichen Grüßen 

tri(e  My .  

Samuel Wittenburg 
Fraktionsvorsitzender 



  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AF 104/2022 A 

 

A N F R A G E  

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Anfragesteller/in Volt- Fraktion 

Eingang 11.08.2022 

Federführend GB 2, GB 4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Bauausschuss 17.08.2022 

Betreff: 
 
Neubau Hallenbad Weidenau 
- Anfrage der Volt-Fraktion - 

 
Zu den Fragen wird wie folgt Stellung genommen: 
 

1. Welche Bemühungen gab es seitens der Stadt, einen privaten Investor für den 
Neubau eines Schwimmbades zu finden? 
 
In der Sitzung des HFA am 11.12.2019 hat die Verwaltung über alternative Finanzie-
rungsmodelle berichtet, u.a. über ein Investorenmodell. Diese Überlegungen wurden 
jedoch aus verschiedenen Gründen (vergaberechtliche, steuerliche, zeitliche, finanz-
wirtschaftliche) nicht weitergeführt.  
 
 

2. Welche Fördertöpfe wurden in Erwägung gezogen? 
 
Es wurden sämtliche zu den Maßnahmen Sanierung oder Neubau in Frage kommen-
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den Fördertöpfe in Erwägung gezogen. Es erfolgt auch zukünftig eine regelmäßige 
Prüfung auf Zuschussmöglichkeiten für das Hallenbad 
 
2.1 . Wurden die Fördertöpfe „ Kommunalinvestitionen – KLnvFG“ „Städtebauför-
derung“ oder Investmentpakt zur Förderung von Sportstätten“ angefragt? 
 
Durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KInvFöG 
NRW) Kapitel I wurde hauptsächlich die Sanierung der Rundsporthalle Eiserfeld ge-
fördert. Nach Kapitel II wurden die Maßnahmen an der Bertha-von-Suttner-
Gesamtschule und der Jung-Stilling-Schule finanziert. Es wurden insgesamt 
11.121.489,90 € (Kapitel I 5.316.474,90 Euro und Kapitel II 5.805.015 Euro) bewilligt. 
Das entspricht der maximal möglichen Fördersumme. Somit ist eine weitere Förde-
rung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen ausge-
schlossen. 

 
Auch eine Förderung im Rahmen der Städtebauförderung über das Bundesministeri-
um für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Rahmen des Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
wurde geprüft. Es ist zu bedenken, dass die Förderquote maximal 45 Prozent der zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben, bei Kommunen in Haushaltsnotlage 75 Prozent 
beträgt. Die Zuwendungen werden bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag be-
grenzt. Der Bundesanteil der Förderung soll in der Regel zwischen 1 und 6 Millionen 
Euro liegen. Außerdem kommen nur Gebäude im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes 
in Betracht. Alle Projekte müssen Klimaschutzstandards erfüllen. 
Bestandsgebäude sind grundsätzlich zu erhalten. Ersatzneubauten sind nur in Aus-
nahmefällen förderfähig. Dies kann dann der Fall sein, wenn dies im Vergleich zur Sa-
nierung die nachweislich deutlich wirtschaftlichere und mit Blick auf den Klimaschutz 
effektivere Variante ist. Bauliche Erweiterungen der zu sanierenden Einrichtungen 
können nur gefördert werden, wenn diese zwingend notwendig sind. 
Die Gebäude müssen nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme erstmals die Effizi-
enzgebäude-Stufe 70 oder bei Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltens-
werter Bausubstanz im Sinne des § 105 GEG die Effizienzgebäude-Stufe „Denkmal“ 
gem. der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erreichen. Ersatzneubauten 
und Erweiterungen, die eine zusammenhängende Netto-Grundfläche > 50m² aufwei-
sen, müssen nach Abschluss der Maßnahme die Effizienzgebäude-Stufe 40 gem. BEG 
erreichen. 
Der Deutsche Bundestag hat im Bundeshaushalt 2022 für alle Maßnahmen 476 Milli-
onen Euro bereitgestellt. Dies würde für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine 
Fördersumme von ca. 80 Millionen Euro bedeuten. 

 
Die Veröffentlichung des Projektaufrufs 2022 erfolgte am 28.07.2022. Die Kommunen 
können ihre Interessenbekundungen bis zum 30. September 2022 einreichen. Zuvor 
ist bis zum 23. September 2022 dem für die Städtebauförderung zuständigen Landes-
ressort formlos anzuzeigen, dass und für welches Projekt eine Interessenbekundung 
vorgesehen ist. Da die Grundsatzentscheidung zum Hallenbad noch aussteht, wird ei-
ne Interessensbekundung zur Abgabefrist nicht möglich sein. Für die Projektskizze ist 
ein Beschluss des Stadt- oder Gemeinderates erforderlich. 
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Eine Förderung über den „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten im Land 
Nordrhein-Westfalen“ ist nicht mehr möglich. In 2022 erfolgte noch eine Förderung 
von insgesamt 50 Millionen Euro. Die neue Bundesregierung hat beschlossen, den 
Bund-Länder-Investitionspakt ab 2023 nicht mehr fortzuführen. Dies wurde mit 
Schreiben vom 04.08.2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digi-
talisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigt. 
 
2.2.  Aus welchem Grunde geht man davon aus, aus Fördertöpfen keine Zuwendun-
gen zu erhalten? 
 
Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur“ ist in den vergangenen Jahren mehrfach überzeichnet (14-fach im 
Antragsjahr 2021) gewesen. Aus diesem Grund findet eine Auswahl der Fördermaß-
nahmen zur Aufnahme in das Bund-Länder-Programm Investitionspakt Sportstätten 
durch die jeweils zuständige Landesbehörde statt. Auch aufgrund der hohen Anforde-
rungen an die Maßnahme kann eine Fördermöglichkeit erst nach Vorliegen aller Fak-
ten bzw. Entscheidung für eine Variante abschließend beurteilt werden. 

 
Andere Fördermöglichkeiten sind derzeit nicht in Sicht. 

 
 
 
 



Volt-Fraktion im Rat der Stadt Siegen I Markt 2 I 57072 Siegen 

RaEhaus Siegen 
Herrn Bürgermeister Steffen Mues 
Markt 2 

57072 Siegen 

Siegen, 11. August 2022 

Anfrage gemäß §8 der Geschäftsordnung des Rates der Universitätsstadt Siegen zur 
gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Sport- und Bäderausschuss am 
17.08.2022 

Betreff: Neubau Hallenbad Weidenau 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Sehr geehrte Herren Vorsitzende, 

vor dem Hintergrund der enormen Kosten im Kontext der Maßnahme Hallenbad Weidenau 

bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Bemühungen gab es seitens der Stadt, einen privaten Investor für den Neubau 

eines Schwimmbades zu finden? 
2. Welche Fördertöpfe wurden in Erwägung gezogen? 

2.1. Wurden die Fördertöpfe "Kommunalinvestitionen - KlnvFG", 
"StädtebauFörderung" oder "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" 
angefragt? 

2.2. Aus welchem Grund geht man davon aus, aus Fördertöpfen keine Zuwendungen zu 

erhalten? 

Mit freundlichen Grüßen 

tri(e  My .  

Samuel Wittenburg 
Fraktionsvorsitzender 



  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 990/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 19.07.2022 
Bereich: Sport und Bäder 
Bearbeitet von: Leonard Wied 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 31.08.2022 

Rat 14.09.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Anpassung der Badeordnung gemäß dem Beschluss des Rates vom 15.Juni 2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Sport- und Bäderausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Siegen die Änderung der 
Haus- und Badeordnung für die Hallen-, Warmwasser- und Naturfreibäder der Stadt 
Siegen vom 20.04.2016, Inkrafttreten am 01.05.2016 und letztmalig geän-
dert/ergänzt am 16.05.2020 hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Punkte. 

2. Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Änderung der Badeordnung gemäß der Emp-
fehlung des Sport- und Bäderausschusses.  

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat in seinem Beschluss vom 15. Juni 2022 die Änderung der Bade-
ordnung hinsichtlich der Bekleidungsregeln beschlossen sowie in der Ratssitzung die Über-
prüfung der Badeordnung hinsichtlich eines Änderungsbedarfs insgesamt angeregt. Der § 5 
Abs. 3 wurde durch Ratsbeschluss vom 15. Juni 2022 dahingehend geändert, dass dieser für 
die Einhaltung der Bekleidungsregeln die Verpflichtung zur Bedeckung der primären Ge-
schlechtsmerkmale vorsieht.  
 
Durch eine umfangreiche Recherche sowie einer Umfrage im Vergleichsring Sport- und Be-
wegungsmanagement der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement , 
indem neben der Sport- und Bäderabteilung der Stadt Siegen insgesamt 26 weitere Sport- 
und Bäderabteilungen zwecks Erfahrungsaustausch vernetzt sind, konnte festgestellt wer-
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den, dass die städtische Haus- und Badeordnung im Wesentlichen dem neusten Stand von 
notwendigen Regelungsinhalten entspricht.  
 
Der konkrete Anpassungsbedarf wird nachfolgend aufgeführt.  
 

1. Der Zusatz vom 16.05.2020, welcher im Rahmen der damaligen rechtlichen Vorgaben 
zur Eindämmung des Corona-Virus verfügt wurde, entfällt. 

2. Ergänzend zu den bisherigen Regelungen, insbesondere im Hinblick auf Mediennut-
zung in den Bädern, welche grundsätzlich in § 5 Abs. 5 und 6 der Haus- und Badeord-
nung geregelt ist, wird hier eine Konkretisierung der Nutzung mobiler Endgeräte im 
Wasserbereich vorgesehen. Mittlerweile sind viele Handys wasserdicht oder können 
mit einer wasserdichten Handyhülle ausgestattet werden. Hieraus ergibt sich die 
Möglichkeit der Aufnahme von Fotos oder Videos unter der Wasseroberfläche. Dies 
stellt nicht zuletzt angesichts der geänderten Bekleidungsregelungen den Anlass zur 
Änderung und Verschärfung der Nutzungsregeln für mobile Endgeräte (Mobiltelefo-
ne, Tablets, Kameras, etc.) dar.  

3. Im Übrigen wurden sämtliche Formulierungen der Haus- und Badeordnung auf ge-
schlechtergerechte Sprache überprüft und dahingehend angepasst. 

 
Als Anlage ist der Änderungsinhalt in einer Synopse wiedergegeben.  
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In Vertretung  
 
gez. 
 
Wolfgang Cavelius 
Stadtkämmerer 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Badeordnung 1.10.22 Synopse   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSLUpiLFtOrzHGjrTxoj4qk/.pdf


Haus- und Badeordnung für die Hallen-, Warmwasser- 
und Naturfreibäder der Stadt Siegen (alt) 
 

§ 1 
Zweck der Haus- und Badeordnung 

 
Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, 
Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich der 
Hallen-, Warmwasser- und Naturfreibäder. 
 

§ 2 
Verbindlichkeit der Haus- und Badeordnung 

 
(1) Die Haus- und Badeordnung ist für alle Nutzer 

verbindlich. 
 

(2) Mit dem Erwerb der Zutrittsberechtigung 
erkennt jeder Nutzer (Badegast, Sonstige) die 
Haus- und Badeordnung sowie weitergehende 
Regelungen (z. B. für Sprungeinrichtungen, 
Wasserrutschen) für einen sicheren und 
geordneten Betriebsablauf an. 

 
(3) Das Personal oder weitere Beauftragte des Bades 

sind befugt, das Hausrecht auszuüben. 
Anweisungen des Personals oder weiterer 
Beauftragter ist Folge zu leisten. Nutzer, die 
gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen, 
können des Hauses verwiesen werden. In 
solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht 
zurückerstattet. Darüber hinaus kann auch ein 
Hausverbot ausgesprochen werden. 

 
(4) Die gekennzeichneten und ausgewiesenen 

Bereiche des Betriebes werden aus Gründen der 
Sicherheit videoüberwacht. Die Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes, insbesondere der 
§§ 4 d Abs. 6 und 6 b, werden eingehalten. 
Gespeicherte Daten werden unverzüglich 
gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich sind 
oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
einer weiteren Speicherung entgegenstehen. 

 
(5) Die Haus- und Badeordnung gilt für den 

allgemeinen Badebetrieb. Bei 
Sonderveranstaltungen oder Nutzung durch 
bestimmte Personengruppen (z. B. Schul-, 
Vereins- und sonstiges Gruppenschwimmen) 
können Ausnahmen zugelassen werden, ohne 
dass es einer Aufhebung der Haus- und 
Badeordnung bedarf. 

 
(6) Politische Handlungen, Veranstaltungen, 

Demonstrationen, die Verbreitung von 
Druckschriften, das Anbringen von Plakaten oder 
Anschlägen, Sammlungen von 
Unterschriftenlisten sowie die Nutzung des 
Bades zu gewerblichen oder sonstigen nicht 

Haus- und Badeordnung für die Hallen-, Warmwasser- und 
Naturfreibäder der Stadt Siegen (neu) 
 

§ 1 
Zweck der Haus- und Badeordnung 

 
Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung 
und Sauberkeit im gesamten Bereich der Hallen-, 
Warmwasser- und Naturfreibäder. 
 

§ 2 
Verbindlichkeit der Haus- und Badeordnung 

 
(1) Die Haus- und Badeordnung ist für alle Nutzenden 

verbindlich. 
 

(2) Mit dem Erwerb der Zutrittsberechtigung erkennten 
die Nutzenden (Badegast, Sonstige) die Haus- und 
Badeordnung sowie weitergehende Regelungen 
(z.B. für Sprungeinrichtungen, Wasserrutschen) für 
einen sicheren und geordneten Betriebsablauf an. 

 
 

(3) Das Personal oder weitere Beauftragte des Bades 
sind befugt, das Hausrecht auszuüben. 
Anweisungen des Personals oder weiterer 
Beauftragter ist Folge zu leisten. Nutzende, die 
gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen, 
können des Hauses verwiesen werden. In solchen 
Fällen wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. 
Darüber hinaus kann auch ein Hausverbot 
ausgesprochen werden. 

 
(4) Die gekennzeichneten und ausgewiesenen Bereiche 

des Betriebes werden aus Gründen der Sicherheit 
videoüberwacht. Die Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes, insbesondere der §§ 4 
d Abs. 6 und 6 b, werden eingehalten. Gespeicherte 
Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn sie nicht 
mehr erforderlich sind oder schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Personen einer weiteren 
Speicherung entgegenstehen. 

 
(5) Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen 

Badebetrieb. Bei Sonderveranstaltungen oder 
Nutzung durch bestimmte Personengruppen (z. B. 
Schul-, Vereins- und sonstiges Gruppenschwimmen) 
können Ausnahmen zugelassen werden, ohne dass 
es einer Aufhebung der Haus- und Badeordnung 
bedarf. 

 
 

(6) Politische Handlungen, Veranstaltungen, 
Demonstrationen, die Verbreitung von 
Druckschriften, das Anbringen von Plakaten oder 
Anschlägen, Sammlungen von Unterschriftenlisten 
sowie die Nutzung des Bades zu gewerblichen oder 
sonstigen nicht badüblichen Zwecken sind nur nach 



badüblichen Zwecken sind nur nach 
Genehmigung durch den Betreiber erlaubt. 

 
 

§ 3 
Öffnungszeiten, Preise 

 
(1) Die Öffnungszeiten und die gültige Preisliste 

werden durch Aushang bekanntgegeben oder 
sind an der Kasse einsehbar. Bei 
Sonderveranstaltungen oder Nutzung durch 
bestimmte Personengruppen können 
Ausnahmen vorgenommen werden. 

 
(2) Die Badezeit in den Freibädern endet 15 

Minuten, die Badezeit in den Hallenbädern 20 
Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit. Die 
Wasserflächen sind zügig zu verlassen. 
Kassenschluss ist in den Freibädern 30 Minuten, 
in den Hallenbädern eine Stunde vor dem Ende 
der Öffnungszeit. 

 
(3) Für die Durchführung des Schul- und 

Vereinsschwimmens sowie für Kursangebote und 
Veranstaltungen für bestimmte 
Personengruppen können besondere 
Zutrittsvoraussetzungen und Öffnungszeiten 
festgelegt werden. 

 
(4) Bei Einschränkung oder Entfall der Nutzung 

einzelner Angebote oder einzelner Betriebsteile 
oder Beckenbereiche (z.B. bei laufenden Kursen) 
oder bei Schließung des Bades im laufenden 
Betrieb besteht kein Anspruch auf Minderung 
oder Erstattung. 

 
(5) Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf 

Erstattung erworbener Eintrittskarten oder 
anderer Zutrittsberechtigungen. Die Nutzer 
müssen sich im Vorfeld über den bestehenden 
Tarif informieren und ihre Eintrittskarten sicher 
aufbewahren. 

 
(6) Die an der Kasse erhaltene Eintrittskarte oder 

Zutrittsberechtigung bzw. der beim Erwerb der 
Zugangsberechtigung ausgegebene Kassenbon 
ist bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren. 
Dauerkarten sind unaufgefordert bei jedem 
Besuch an der Kasse vorzuzeigen. 
Tages- bzw. Einzelkarten verlieren beim 
Verlassen des Bades ihre Gültigkeit und können 
kein zweites Mal am Tag genutzt werden. 

 
(7) Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren; spätere 

Reklamationen werden nicht anerkannt. 
 

(8) Übertragen werden dürfen Eintrittskarten 
ausschließlich in den ausgewiesenen Tarifen. Bei 

Genehmigung durch den Betreiber erlaubt. 
 
 
 

§ 3 
Öffnungszeiten, Preise 

 
(1) Die Öffnungszeiten und die gültige Preisliste werden 

durch Aushang bekanntgegeben oder sind an der 
Kasse einsehbar. Bei Sonderveranstaltungen oder 
Nutzung durch bestimmte Personengruppen 
können Ausnahmen vorgenommen werden. 
 
 

(2) Die Badezeit in den Freibädern endet 15 Minuten, 
die Badezeit in den Hallenbädern 20 Minuten vor 
dem Ende der Öffnungszeit. Die Wasserflächen sind 
zügig zu verlassen. Kassenschluss ist in den 
Freibädern 30 Minuten, in den Hallenbädern eine 
Stunde vor dem Ende der Öffnungszeit. 
 
 

(3) Für die Durchführung des Schul- und 
Vereinsschwimmens sowie für Kursangebote und 
Veranstaltungen für bestimmte Personengruppen 
können besondere Zutrittsvoraussetzungen und 
Öffnungszeiten festgelegt werden. 

 
 

(4) Bei Einschränkung oder Entfall der Nutzung 
einzelner Angebote oder einzelner Betriebsteile 
oder Beckenbereiche (z.B. bei laufenden Kursen) 
oder bei Schließung des Bades im laufenden Betrieb 
besteht kein Anspruch auf Minderung oder 
Erstattung. 

 
(5) Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf 

Erstattung erworbener Eintrittskarten oder anderer 
Zutrittsberechtigungen. Die Nutzenden müssen sich 
im Vorfeld über den bestehenden Tarif informieren 
und ihre Eintrittskarten sicher aufbewahren. 

 
 

(6) Die an der Kasse erhaltene Eintrittskarte oder 
Zutrittsberechtigung bzw. der beim Erwerb der 
Zugangsberechtigung ausgegebene Kassenbon ist 
bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren. 
Dauerkarten sind unaufgefordert bei jedem Besuch 
an der Kasse vorzuzeigen. Tages- bzw. Einzelkarten 
verlieren beim Verlassen des Bades ihre Gültigkeit 
und können kein zweites Mal am Tag genutzt 
werden. 

 
(7) Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren; spätere 

Reklamationen werden nicht anerkannt. 
 

(8) Übertragen werden dürfen Eintrittskarten 
ausschließlich in den ausgewiesenen Tarifen. Bei 



Verstoß kann die Karte eingezogen werden und 
es kann ein Hausverbot verfügt werden. Die 
Stadt behält sich vor, ggf. Schadenersatz geltend 
zu machen und/oder strafrechtliche Schritte 
einzuleiten. 

 
§ 4 

Zutritt 
 

(1) Der Besuch der Bäder steht grundsätzlich 
jedermann frei. Einschränkungen ergeben sich 
aus den folgenden Regelungen. 
 

(2) Jeder Nutzer muss im Besitz einer gültigen 
Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung für den 
jeweiligen Nutzungsbereich sein. Mit Betreten 
des Nutzungsbereiches ist eine Weitergabe der 
Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung nicht 
zulässig. 

 
(3) Der Badegast muss Eintrittskarten oder 

Zutrittsberechtigungen, Garderobenschrank-, 
Kabinen- oder Wertfachschlüssel sowie 
Leihsachen so verwahren, dass ein Verlust 
vermieden wird. Soweit möglich soll er diese am 
Körper tragen und nicht unbeaufsichtigt lassen. 
Bei Verlust hat der Nutzer den hierdurch 
auftretenden Schaden zu ersetzen. Dies gilt auch 
für Beschädigungen von Leihgaben, soweit diese 
durch schuldhaftes Verhalten entstanden sind. 
Der Nutzer ist gehalten, die ordnungsgemäße 
Verwahrung bzw. den ordnungsgemäßen 
Umgang nachzuweisen. 

 
(4) Für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ist 

die ständige Begleitung einer erwachsenen 
Aufsichtsperson mit Betreten bis zum Verlassen 
des Bades in allen Bereichen zwingend 
erforderlich. Sofern Kinder in diesem Alter das 
Bad ohne entsprechende Begleitperson 
aufsuchen, wird der Zutritt zu den 
Schwimmbereichen nicht gewährt. Dem 
Betreiber obliegt in diesem Fall im Anschluss 
keine Beaufsichtigungspflicht. 
Weitergehende Regelungen und 
Altersbeschränkungen (z. B. Wasserrutschen 
oder bei Veranstaltungen) sind möglich. 

 
(5) Der Aufenthalt ist Nichtschwimmern bzw. sehr 

unsicheren Schwimmern ausschließlich in den 
ausgewiesenen Nichtschwimmerbereichen 
erlaubt. Auch mit Zuhilfenahme von 
Schwimmhilfen ist Nichtschwimmern der 
Aufenthalt in den Schwimmerbereichen nicht 
gestattet. 

 
(6) Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher 

fortbewegen können, ist die Benutzung der 

Verstoß kann die Karte eingezogen werden und es 
kann ein Hausverbot verfügt werden. Die Stadt 
behält sich vor, ggf. Schadenersatz geltend zu 
machen und/oder strafrechtliche Schritte 
einzuleiten. 

 
§ 4 

Zutritt 
 

(1) Der Besuch der Bäder steht grundsätzlich 
jedermann frei. Einschränkungen ergeben sich aus 
den folgenden Regelungen. 

 
(2) Jeder Nutzende muss im Besitz einer gültigen 

Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung für den 
jeweiligen Nutzungsbereich sein. Mit Betreten des 
Nutzungsbereiches ist eine Weitergabe der 
Eintrittskarte oder Zutrittsberechtigung nicht 
zulässig. 

 
(3) Die Badegäste müssen Eintrittskarten oder 

Zutrittsberechtigungen, Garderobenschrank-, 
Kabinen- oder Wertfachschlüssel sowie Leihsachen 
so verwahren, dass ein Verlust vermieden wird. 
Soweit möglich soll er diese am Körper tragen und 
nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Verlust hat der 
Nutzende den hierdurch auftretenden Schaden zu 
ersetzen. Dies gilt auch für Beschädigungen von 
Leihgaben, soweit diese durch schuldhaftes 
Verhalten entstanden sind. Die Nutzenden sind 
gehalten, die ordnungsgemäße Verwahrung bzw. 
den ordnungsgemäßen Umgang nachzuweisen. 

 
 

(4) Für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ist die 
ständige Begleitung einer erwachsenen 
Aufsichtsperson mit Betreten bis zum Verlassen des 
Bades in allen Bereichen zwingend erforderlich. 
Sofern Kinder in diesem Alter das Bad ohne 
entsprechende Begleitperson aufsuchen, wird der 
Zutritt zu den Schwimmbereichen nicht gewährt. 
Der Stadt als Betreiberin obliegt in diesem Fall im 
Anschluss keine Beaufsichtigungspflicht. 
Weitergehende Regelungen und 
Altersbeschränkungen (z. B. Wasserrutschen oder 
bei Veranstaltungen) sind möglich. 

 
 

(5) Der Aufenthalt ist Nichtschwimmerinnen und 
Nichtschwimmern bzw. sehr unsicheren 
Schwimmerinnen und Schwimmern ausschließlich in 
den ausgewiesenen Bereichen erlaubt. Auch mit 
Zuhilfenahme von Schwimmhilfen ist diesen 
Personen der Aufenthalt in den 
Schwimmerbereichen nicht gestattet. 

 
(6) Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher 

fortbewegen können, ist die Benutzung der Bäder 



Bäder nur zusammen mit einer geeigneten oder 
vertrauten Begleitperson gestattet. Bei 
offensichtlicher Hilfebedürftigkeit aufgrund des 
Fehlens einer solchen Begleitperson, kann der 
betroffenen Person aus Sicherheitsgründen der 
Besuch des Bades untersagt werden. Bei 
Zuwiderhandlung kann gegenüber dem Betreiber 
bei einem Schaden kein Haftungsanspruch 
geltend gemacht werden. 

 
(7) Der Zutritt ist u. a. Personen nicht gestattet: 

 
- die unter Einfluss berauschender Mittel stehen, 
- die Tiere mit sich führen, 
- die an einer meldepflichtigen und/oder 

übertragbaren Krankheit (z.B. Fußpilz) oder 
offenen Wunden leiden (im  Zweifelsfall kann die 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung gefordert 
werden). 

 
 

§ 5 
Verhaltensregeln 

 
(1) Die Nutzer haben alles zu unterlassen, was den 

guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. 

 
(2) Die Einrichtungen des Bades einschließlich der 

Leihartikel sind pfleglich zu behandeln. Für 
Beschädigungen der Badeinrichtung oder der 
Leihgaben (siehe auch § 4 Abs. 3) ist der Nutzer 
schadenersatzpflichtig. Gleiches gilt für 
Verunreinigungen, die schuldhaft herbeigeführt 
werden. 
 

(3) In einzelnen Badbereichen können 
unterschiedliche Regelungen für die Bekleidung 
gelten. Der Aufenthalt im Nassbereich der Bäder 
ist grundsätzlich nur in üblicher Badekleidung aus 
geeignetem Material und mit Badeschuhen oder 
barfuß gestattet. Bei Babys und Kleinkindern 
sowie inkontinenten Personen sind Aquawindeln 
verpflichtend. Ausdrücklich untersagt ist das 
Tragen von Unterwäsche und sonstiger 
Alltagskleidung im Wasser. Über die Zulässigkeit 
der Badekleidung entscheidet im Einzelfall das 
Aufsichtspersonal. 

 
 
 
 

(4) Barfußbereiche dürfen nicht mit Straßenschuhen 
betreten werden. Mitgebrachte Hilfsmittel wie 
Rollstühle oder 
Rollatoren sowie Rollkoffer sind vor Betreten des 
Barfußbereiches durch den Nutzer oder deren 
Begleitperson zu reinigen. Bei im Bad bereits 

nur zusammen mit einer geeigneten oder 
vertrauten Begleitperson gestattet. Bei 
offensichtlicher Hilfebedürftigkeit aufgrund des 
Fehlens einer solchen Begleitperson, kann der 
betroffenen Person aus Sicherheitsgründen der 
Besuch des Bades untersagt werden. Bei 
Zuwiderhandlung kann gegenüber der Betreiberin 
bei einem Schaden kein Haftungsanspruch geltend 
gemacht werden. 

 
(7) Der Zutritt ist u. a. Personen nicht gestattet, 

 

 die unter Einfluss berauschender Mittel stehen, 

 die Tiere mit sich führen, 

 die an einer meldepflichtigen und/oder 
übertragbaren Krankheit (z.B. Fußpilz) oder 
offenen Wunden leiden (im Zweifelsfall kann die 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
gefordert werden). 

 
 

§ 5 
Verhaltensregeln 

 
(1) Die Nutzenden haben alles zu unterlassen, was den 

guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. 

 
(2) Die Einrichtungen des Bades einschließlich der 

Leihartikel sind pfleglich zu behandeln. Für 
Beschädigungen der Badeinrichtung oder der 
Leihgaben (siehe auch § 4 Abs. 3) sind die 
Nutzenden schadenersatzpflichtig. Gleiches gilt für 
Verunreinigungen, die schuldhaft herbeigeführt 
werden. 

 
(3) In einzelnen Badbereichen können unterschiedliche 

Regelungen für die Bekleidung gelten. Der 
Aufenthalt im Nassbereich der Bäder ist 
grundsätzlich nur in üblicher Badekleidung aus 
geeignetem Material und mit Badeschuhen oder 
barfuß gestattet. Dabei muss die Badebekleidung 
lediglich die primären Geschlechtsmerkmale 
vollständig bedecken. 
Bei Babys und Kleinkindern sowie inkontinenten 
Personen sind Aquawindeln verpflichtend. 
Ausdrücklich untersagt ist das Tragen von 
Unterwäsche und sonstiger Alltagskleidung im 
Wasser. 
Über die Zulässigkeit der Badekleidung entscheidet 
im Einzelfall das Aufsichtspersonal. 

 
(4) Barfußbereiche dürfen nicht mit Straßenschuhen 

betreten werden. Mitgebrachte Hilfsmittel wie 
Rollstühle oder Rollatoren sowie Rollkoffer sind vor 
Betreten des Barfußbereiches durch den Nutzenden 
oder deren Begleitperson zu reinigen. Bei im Bad 
bereits vorhandenen Hilfsmitteln sind ausschließlich 



vorhandenen Hilfsmitteln sind ausschließlich 
diese zu benutzen, da es sich um speziell für 
Bäder geeignete (Rutschsicherheit, Hygiene) 
Geräte handelt. 

 
(5) Nutzern ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, 

Ton- oder Bildwiedergabegeräte und andere 
Medien zu benutzen, wenn es dadurch zu 
Belästigungen der übrigen Nutzer kommt. 

 
(6) Das Fotografieren und Filmen fremder Personen 

und Gruppen seitens der Nutzer ohne deren 
Einwilligung ist nicht gestattet. Für gewerbliche 
Zwecke und für die Presse bedarf das 
Fotografieren und Filmen der vorherigen 
Genehmigung der Geschäfts-/Betriebsleitung. 
Für Marketingzwecke kann die Geschäfts-
/Betriebsleitung oder deren Beauftrage z.B. bei 
Veranstaltungen oder zu besonderen Anlässen 
Fotos oder Videoaufnahmen für Werbemittel 
oder entsprechende Internetplattformen der 
eigenen Bäder machen oder Pressefotos 
zulassen. Dabei dürfen ausschließlich Fotos 
verwendet werden, die Personen nicht 
diskreditieren. Über das Fotografieren zu solchen 
Anlässen erfolgt eine Information im 
Eingangsbereich. Der Erwerb der 
Zutrittsberechtigung bzw. das Betreten des 
Bades oder die Teilnahme an der Veranstaltung 
wird als Einwilligung gewertet. 

 
 
 
 

(7) Vor der Benutzung der Becken muss eine 
Körperreinigung vorgenommen werden. 
Rasieren, Nägel schneiden, Haare färben, 
Wäsche waschen u. ä. ist nicht erlaubt. Lange 
Haare sind mit einem Gummiband zusammen zu 
binden oder es ist eine Badekappe zu tragen. 

 
(8) Jeder Nutzer hat sich auf die in einem 

Badebetrieb typischen Gefahren durch 
gesteigerte Vorsicht einzustellen. 
Das Laufen auf dem Beckenumgang  sowie das 
seitliche Einspringen, Hineinstoßen oder Werfen 
anderer Personen in die Becken ist untersagt.  
Die angebotenen Wasserattraktionen verlangen 
Umsicht und Rücksichtnahme auf die anderen 
Nutzer. 

 
(9) Die Benutzung von Sprunganlagen und 

Wasserrutschen geht über die im Badebetrieb 
typischen Gefahren hinaus; der Nutzer hat sich 
darauf in seinem Verhalten einzustellen. Diese 
Anlagen dürfen nur nach Freigabe durch das 
Aufsichtspersonal genutzt werden. Beim 
Springen ist darauf zu achten, dass nur eine 

diese zu benutzen, da es sich um speziell für Bäder 
geeignete (Rutschsicherheit, Hygiene) Geräte 
handelt. 

 
 

(5) Nutzenden ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, 
Ton- oder Bildwiedergabegeräte und andere 
Medien zu benutzen, wenn es dadurch zu 
Belästigungen der übrigen Nutzenden kommt. 

 
(6) Das Fotografieren und Filmen fremder Personen 

und Gruppen seitens der Nutzenden ohne deren 
Einwilligung ist nicht gestattet. 
Das Mitführen und die Benutzung von mobilen 
Endgeräten (Mobiltelefonen, Tablets, Kameras, etc.) 
in den Badebecken und am Beckenrand ist nicht 
gestattet. 
Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf 
das Fotografieren und Filmen der vorherigen 
Genehmigung der Geschäfts-/Betriebsleitung. 
Für Marketingzwecke kann die Geschäfts-
/Betriebsleitung oder deren Beauftrage z. B. bei 
Veranstaltungen oder zu besonderen Anlässen 
Fotos oder Videoaufnahmen für Werbemittel oder 
entsprechende Internetplattformen der eigenen 
Bäder machen oder Pressefotos zulassen. Dabei 
dürfen ausschließlich Fotos verwendet werden, die 
Personen nicht diskreditieren. Über das 
Fotografieren zu solchen Anlässen erfolgt eine 
Information im Eingangsbereich. Der Erwerb der 
Zutrittsberechtigung bzw. das Betreten des Bades 
oder die Teilnahme an der Veranstaltung wird als 
Einwilligung gewertet. 

 
(7) Vor der Benutzung der Becken muss eine 

Körperreinigung vorgenommen werden. Rasieren, 
Nägel schneiden, Haare färben, Wäsche waschen u. 
ä. ist nicht erlaubt. Lange Haare sind mit einem 
Gummiband zusammen zu binden oder es ist eine 
Badekappe zu tragen. 

 
(8) Jeder Nutzenden haben sich auf die in einem 

Badebetrieb typischen Gefahren durch gesteigerte 
Vorsicht einzustellen. Das Laufen auf dem 
Beckenumgang  sowie das seitliche Einspringen, 
Hineinstoßen oder Werfen anderer Personen in die 
Becken ist untersagt. 
Die angebotenen Wasserattraktionen verlangen 
Umsicht und Rücksichtnahme auf die anderen 
Nutzenden. 

 
(9) Die Benutzung von Sprunganlagen und 

Wasserrutschen geht über die im Badebetrieb 
typischen Gefahren hinaus; die Nutzenden haben 
sich darauf in seinem Verhalten einzustellen. Diese 
Anlagen dürfen nur nach Freigabe durch das 
Aufsichtspersonal genutzt werden. Beim Springen 
ist darauf zu achten, dass nur eine Person das 



Person das Sprungbrett/die Sprungplattform 
betritt und der Sprungbereich frei ist. Nach dem 
Sprung muss der Sprungbereich sofort verlassen 
werden. Sofern die Sprungfreigabe ausschließlich 
gezielt durch das Aufsichtspersonal erteilt wird, 
ist dieser Folge zu leisten. 
Das Unterschwimmen des Sprungbereiches bei 
Betrieb der Sprunganlage ist untersagt.  
Wasserrutschen dürfen nur entsprechend der 
aushängenden Beschilderungen benutzt, der 
Sicherheitsabstand beim Rutschen muss 
eingehalten und der Landebereich sofort 
verlassen werden.  

 
(10) Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten (z. B. 

Schwimmflossen, Tauchautomaten, 
Schnorchelgeräte) sowie Schwimmhilfen ist nur 
in bestimmten Bereichen und mit Zustimmung 
des Aufsichtspersonals gestattet. Die Benutzung 
von Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt 
auf eigene Gefahr.  

 
(11) Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen 

Verzehr mitgebracht und nur in den 
ausgewiesenen Bereichen (nicht am 
Beckenumgang) verzehrt werden. Das 
Mitbringen von alkoholischen Getränken ist 
untersagt. Das Mitführen von Einweggrills und 
sonstigen Grillgeräten ist nicht erlaubt. 

 
(12) Zerbrechliche Behälter (z. B. Behälter aus Glas 

oder Porzellan wie Schischas) dürfen nicht 
mitgebracht werden. 

 
(13) Rauchen ist ausschließlich auf den Liegewiesen 

sowie in den Gastronomieaußenbereichen 
erlaubt. In den Gebäuden, im Bereich der 
Wasserspielgärten und am Beckenumgang 
besteht Rauchverbot. Dies gilt auch für 
elektrische Zigaretten. 

 
(14) Fundsachen sind dem Personal zu übergeben 

und werden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen behandelt. 

 
(15) Garderobenschränke und/oder Wertfächer 

stehen dem Nutzer nur während der Gültigkeit 
seiner Zutrittsberechtigung zur Benutzung zur 
Verfügung. Er ist für das Verschließen des 
Garderobenschrankes/Wertfaches und die 
Aufbewahrung des Schlüssels selbst 
verantwortlich. Auf die Benutzung besteht kein 
Anspruch.  Nach Betriebsschluss werden alle 
noch verschlossenen Garderobenschränke und 
Wertfächer geöffnet und ggf. geräumt. Der Inhalt 
wird als Fundsache behandelt. 

 
 

Sprungbrett/die Sprungplattform betritt und der 
Sprungbereich frei ist. Nach dem Sprung muss der 
Sprungbereich sofort verlassen werden. Sofern die 
Sprungfreigabe ausschließlich gezielt durch das 
Aufsichtspersonal erteilt wird, ist dieser Folge zu 
leisten. 
Das Unterschwimmen des Sprungbereiches bei 
Betrieb der Sprunganlage ist untersagt. 
Wasserrutschen dürfen nur entsprechend der 
aushängenden Beschilderungen benutzt, der 
Sicherheitsabstand beim Rutschen muss 
eingehalten und der Landebereich sofort verlassen 
werden. 

 
(10) Die Benutzung von Sport- und Spielgeräten (z. B. 

Schwimmflossen, Tauchautomaten, 
Schnorchelgeräte) sowie Schwimmhilfen ist nur in 
bestimmten Bereichen und mit Zustimmung des 
Aufsichtspersonals gestattet. Die Benutzung von 
Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf 
eigene Gefahr. 

 
(11) Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen 

Verzehr mitgebracht und nur in den ausgewiesenen 
Bereichen (nicht am Beckenumgang) verzehrt 
werden. Das Mitbringen von alkoholischen 
Getränken ist untersagt. Das Mitführen von 
Einweggrills und sonstigen Grillgeräten ist nicht 
erlaubt. 

 
(12) Zerbrechliche Behälter (z. B. Behälter aus Glas oder 

Porzellan wie Schischas) dürfen nicht mitgebracht 
werden. 

 
(13) Rauchen ist ausschließlich auf den Liegewiesen 

sowie in den Gastronomieaußenbereichen erlaubt. 
In den Gebäuden, im Bereich der Wasserspielgärten 
und am Beckenumgang besteht Rauchverbot. Dies 
gilt auch für elektrische Zigaretten. 

 
 

(14) Fundsachen sind dem Personal zu übergeben und 
werden nach den gesetzlichen Bestimmungen 
behandelt. 

 
(15) Garderobenschränke und/oder Wertfächer stehen 

den Nutzenden nur während der Gültigkeit seiner 
Zutrittsberechtigung zur Benutzung zur Verfügung. 
Er ist für das Verschließen des 
Garderobenschrankes/Wertfaches und die 
Aufbewahrung des Schlüssels selbst verantwortlich.  
Auf die Benutzung besteht kein Anspruch. Nach 
Betriebsschluss werden alle noch verschlossenen 
Garderobenschränke und Wertfächer geöffnet und 
ggf. geräumt. Der Inhalt wird als Fundsache 
behandelt. 

 
 



(16) Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, 
Taschen oder anderen Gegenständen dauerhaft 
belegt werden. Auf den Liegen und Stühlen 
abgelegte Gegenstände werden im Bedarfsfall 
durch das Personal abgeräumt. 

 
 

§ 6 
Haftung 

 
(1) Die Bäder der Stadt werden den Nutzern 

grundsätzlich auf eigene Gefahr zur Verfügung 
gestellt. Die Stadt als Betreiberin haftet nur 
aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung ihrer Verkehrssicherungspflicht im 
Rahmen ihres Mitverschuldens. Für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit haftet die Stadt im Rahmen ihres 
Mitverschuldens auch für fahrlässige 
Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht. Für 
Schäden, die nicht auf einer Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht beruhen, übernimmt 
die Stadt keine Haftung. 

 
(2) Dem Nutzer wird ausdrücklich geraten, keine 

Wertgegenstände mit in das Bad zu nehmen. Für 
den Verlust von Wertsachen, Bargeld oder 
sonstigen Gegenständen wird seitens der 
Betreiberin keine Haftung übernommen. Dies gilt 
insbesondere für Wertsachen und Bargeld. 

 
(3) Bei Benutzung von durch die Betreiberin zur 

Verfügung gestellten Garderobenschränken oder 
Wertfächern wird von der Betreiberin für 
abhandengekommene Gegenstände keine 
Haftung übernommen. Es liegt allein in der 
Verantwortung des Nutzers, 
Garderobenschränke oder Wertfächer 
ordnungsgemäß zu verschließen und die 
Schlüssel sorgfältig aufzubewahren. 

 
(4) Bei Verlust oder Zerstörung der 

Zugangsberechtigung, von Garderobenschrank- 
und Wertfachschlüsseln, Leihsachen oder 
sonstigen Gegenständen behält sich die 
Betreiberin vor, Schadenersatz mindestens in 
Höhe des Selbstkostenpreises zu verlangen. 

 
 

§ 7 
Betreiber 

 
(1) Die Stadt ist Eigentümerin und Betreiberin der 

Siegener Hallen- und Warmwasserfreibäder. 
 

(2) Die Naturfreibäder Seelbacher Weiher und das 
Freibad Eiserfeld befinden sich im Eigentum 
der Stadt. 

(16) Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, 
Taschen oder anderen Gegenständen dauerhaft 
belegt werden. 
Auf den Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände 
werden im Bedarfsfall durch das Personal 
abgeräumt. 

 
§ 6 

Haftung 
 

(1) Die Bäder der Stadt werden den Nutzenden 
grundsätzlich auf eigene Gefahr zur Verfügung 
gestellt. Die Stadt als Betreiberin haftet nur 
aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung ihrer Verkehrssicherungspflicht im 
Rahmen ihres Mitverschuldens. 
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit haftet die Stadt im 
Rahmen ihres Mitverschuldens auch für fahrlässige 
Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht. Für 
Schäden, die nicht auf einer Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht beruhen, übernimmt die 
Stadt keine Haftung. 

 
(2) Den Nutzenden wird ausdrücklich geraten, keine 

Wertgegenstände mit in das Bad zu nehmen. Für 
den Verlust von Wertsachen, Bargeld oder sonstigen 
Gegenständen wird seitens der Betreiberin keine 
Haftung übernommen. Dies gilt insbesondere für 
Wertsachen und Bargeld. 

 
(3) Bei Benutzung von durch die Betreiberin zur 

Verfügung gestellten Garderobenschränken oder 
Wertfächern wird von der Betreiberin für 
abhandengekommene Gegenstände keine Haftung 
übernommen. Es liegt allein in der Verantwortung 
der Nutzenden, Garderobenschränke oder 
Wertfächer ordnungsgemäß zu verschließen und die 
Schlüssel sorgfältig aufzubewahren. 

 
 

(4) Bei Verlust oder Zerstörung der 
Zugangsberechtigung, von Garderobenschrank- und 
Wertfachschlüsseln, Leihsachen oder sonstigen 
Gegenständen behält sich die Betreiberin vor, 
Schadenersatz mindestens in Höhe des 
Selbstkostenpreises zu verlangen. 

 
 

§ 7 
Betreibende 

 
(1) Die Stadt ist Eigentümerin und Betreiberin der 

Siegener Hallen- und Warmwasserfreibäder. 
 

(2) Die Naturfreibäder Seelbacher Weiher und das 
Freibad Eiserfeld befinden sich im Eigentum der 
Stadt. 



Die Betreiber sind: 
 

- Schwimmvereinigung Neptun Siegerland 
1913 e. V. für den Seelbacher Weiher 

- Förderverein Freibad Eiserfeld e. V.  für 
das Freibad Eiserfeld 
 

In den Naturfreibädern können ggf. zu dieser Haus- und 
Badeordnung abweichende Regelungen oder Zeiten 
gelten. 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Haus- und Badeordnung tritt am 

01.05.2016 in Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig treten alle entgegenstehenden oder 
gleichlautenden ortsrechtlichen Bestimmungen 
außer Kraft.  

 

Die Betreibenden sind: 
 

 Schwimmvereinigung Neptun Siegerland 1913 e. 
V. für den Seelbacher Weiher 

 Förderverein Freibad Eiserfeld e. V. für das 
Freibad Eiserfeld. 

 
In den Naturfreibädern können ggf. zu dieser Haus- und 
Badeordnung abweichende Regelungen oder Zeiten gelten 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Haus- und Badeordnung tritt am 01.10.2022 

in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig treten alle entgegenstehenden oder 
gleichlautenden ortsrechtlichen Bestimmungen 
außer Kraft. 
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